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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

In der Landeshauptstadt Saarbrücken befin-
det sich in zentraler Lage im Stadtteil Alt-
Saarbrücken, in unmittelbarer Nachbar-
schaft zur Hochschule für Technik und Wirt-
schaft (HTW), das Areal der Stadtwerke 
Saarbrücken.

Bereits Anfang 2019 hat der Stadtrat der 
Landeshauptstadt Saarbrücken den Be-
schluss gefasst, das Stadtwerke-Areal einer 
neuen Nutzung zuzuführen und den Bereich 
samt angrenzender Flächen der HTW neu 
zu entwickeln und zu gestalten.

Durch den Bau eines neuen Verwaltungsge-
bäudes und eines neuen Parkhauses für die 
Stadtwerke Saarbrücken im Bereich der 
südlich verlaufenden Heuduckstraße ist der 
Weg nun frei für die Umnutzung und Umge-

staltung des ehem. Stadtwerke-Areals Ho-
henzollernstraße 104 - 106.

Die Firma weisenburger projekt GmbH (wp) 
hat das komplette Gelände erworben und 
möchte die Planungsziele aus dem Aufstel-
lungsbeschluss der Landeshauptstadt zum 
Bebauungsplanverfahren umsetzen und so-
mit ein neues Quartier schaffen.

Dringend benötigter Wohnraum für Studie-
rende im ehem. Verwaltungsgebäude sowie 
besondere Formen des Wohnens und der 
Kinderbetreuung sollen dabei an einem 
Standort kombiniert und ein ökologisches 
und nachhaltiges Quartier in der Landes-
hauptstadt Saarbrücken entwickelt werden.

Gleichzeitig soll der bislang eingezäunte 
Stadtwerkepark erstmals für die Öffentlich-
keit zugänglich und zum neuen Treffpunkt 
werden.

Zusätzlich zu den 2019 definierten Pla-
nungszielen ist hierbei auch die Errichtung 
eines Boarding-Houses parallel zur Auto-
bahn geplant. Die Kita soll in dieses integ-
riert werden.

Die Errichtung des Boarding-Houses, das 
zugleich als Lärmriegel dienen wird, ist da-
bei somit für die Aufenthaltsqualität im Be-
reich des Stadtwerkeparks von wesentlicher 
Bedeutung.

Der Gestaltungsbeirat hat dem städtebauli-
chen Konzept zugestimmt.

Orthofoto mit Geltungsbereich; ohne Maßstab; Quelle: Geoportal Saarland; Bearbeitung: Kernplan
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Das Quartier zwischen Hohenzollernstraße, 
Gärtnerstraße und HTW-Gelände liegt in-
nerhalb des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes 113.02.00 „Ortsplan 
Teilabschnitt I für das Gebiet zwischen 
Eisenbahn-, Saaruferstraße, Schanzenberg-
brücke, Gersweiler-, Deutschherrn- und 
Vorstadtstraße“ aus dem Jahr 1956. Auf 
dieser Grundlage kann das Vorhaben je-
doch nicht realisiert werden.

Zur Umsetzung des Konzepts „Zwischen 
Hohenzollernstraße, Gärtnerstraße und 
HTW-Gelände“ ist daher die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes erforderlich.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Saarbrü-
cken hat somit nach § 1 Abs. 3 BauGB und 
§ 2 Abs. 1 BauGB die Einleitung des Verfah-
rens zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
beschlossen. Der Bebauungsplan soll im 
zweistufigen Regelverfahren aufgestellt 
werden.

Der Bebauungsplan „Zwischen Hohenzoll-
ernstraße, Gärtnerstraße und HTW-Gelän-
de“ wird in seinem Geltungsbereich den 
rechtskräftigen Bebauungsplan 113.02.00 
„Ortsplan Teilabschnitt I für das Gebiet zwi-
schen Eisenbahn-, Saaruferstraße, Schan-
zenbergbrücke, Gersweiler-, Deutschherrn- 
und Vorstadtstraße“ aus dem Jahr 1956 er-
setzen.

Die genauen Grenzen des Geltungsberei-
ches des Bebauungsplanes sind dem beige-
fügten Lageplan zu entnehmen. Er umfasst 
eine Fläche von ca. 1,3 ha.

Mit der Erstellung des Bebauungsplans und 
der Durchführung des Verfahrens ist die 
Kernplan Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH, Kirchenstraße 12, 
66557 Illingen, beauftragt, mit der Erstel-
lung des Umweltberichts die ARK Umwelt-
planung und -consulting Partnerschaft, 
Paul-Marien-Straße 18, 66111 Saarbrü-
cken.

Das Plangebiet grenzt unmittelbar an die 
Bundesautobahn BAB 620 an. Aus diesem 
Grund wurde zur Untersuchung der poten-
ziellen Geräuschimmissionen die SGS-TÜV 
Saar GmbH mit der Erstellung einer schall-
technischen Stellungnahme beauftragt. Um 
der Lärmbelastung durch den Verkehrslärm 
im Plangebiet zu begegnen, ist es demnach 
erforderlich, konkrete Festsetzungen im Be-
bauungsplan zu treffen.

Darüber hinaus liegt das Vorhaben größten-
teils innerhalb eines festgesetzten Über-
schwemmungsgebietes. Das Ingenieurbüro 

plan ° D aus Wiesbaden wurde daher be-
auftragt, eine entsprechende Retentions-
raumbetrachtung durchzuführen. Dieses ist 
zu dem Ergebnis gekommen, dass kein Re-
tentionsraum entlang der Saar verloren 
geht.

Flächennutzungsplan

Nach § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungsplä-
ne aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-
ckeln.

Der Flächennutzungsplan des Regionalver-
bands Saarbrücken stellt das Plangebiet als 
gemischte Baufläche bzw. den Stadtwerke-
park als Grünfläche dar. Das Entwicklungs-
gebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB ist somit er-
füllt.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet liegt zentral und innenstadt-
nah, im nördlichen Teilbereich des Stadtteils 
Alt-Saarbrücken, unmittelbar neben dem 
Campus der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft (HTW).

Im Norden grenzt das Areal direkt an die 
Bundesautobahn BAB 620 an. Im Osten 
wird das Plangebiet durch die angrenzende 
Bebauung der Gärtnerstraße begrenzt, im 
Süden durch die Hohenzollernstraße und im 
Westen durch die angrenzenden Flächen 
der HTW.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 
sind der Planzeichnung des Bebauungs- 
planes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes, 
Umgebungsnutzung und 
Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet umfasst die Flächen des 
ehem. Areals der Stadtwerke Saarbrücken. 
Aufgrund der ursprünglichen Nutzung be-
finden sich am Standort selbst noch zwei 
sanierungsbedürftige Gebäude (Stadtwer-
keverwaltungsgebäude (VG II), Pförtner-
haus). Der überwiegende Teil des Areals ist 
jedoch unbebaut, hier findet sich mit dem 
sog. Stadtwerkepark eine innerstädtische 

Grünfläche, die heute jedoch eingezäunt 
und nicht zugänglich ist.

Zudem befindet sich im nördlichen Bereich 
bislang noch ein Servergebäude der Fa. Ver-
satel 1&1. Der Standort wird jedoch aufge-
geben.

Für die Flächen in direkter Nachbarschaft 
westlich plant die HTW einen weiteren Neu-
bau als Teil des Campus Alt-Saarbrücken. 
Hierzu wurde ein Architektenwettbewerb 
durchgeführt, dessen Ergebnisse nun vorlie-
gen. Die Schnittstellen werden entspre-
chend abgestimmt.

In unmittelbarer Nähe zum Stadtwerke 
Areal befinden sich u. a. Einrichtungen der 
öffentlichen und sozialen Infrastruktur (u. a. 
KBBZ Saarbrücken, Ludwigsgymnasium, 
Hochschule der Bildenden Künste Saar, Ma-
rienschule, Staatskanzlei) sowie verschiede-
ne (Nah-) Versorgungsangebote (u. a. Aldi 
SÜD, Edeka).

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die ge-
planten Nutzungen einfügen.

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Geltungsbereich des Bebauungsplanes; Quelle: Vermessungs- & Geoinformationsamt Saarbrücken; Bearbeitung: 
Kernplan

Blick auf das leer stehende Bestandsgebäude der ehem. SHG-Klinik aus Richtung Norden
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Die Flächen befinden sich - mit Ausnahme 
der Straßenverkehrsflächen der Hohenzoll-
ernstraße sowie der Gärtnerstraße und der 
sich nördlich daran anschließenden Fläche - 
vollständig in Privateigentum eines Projekt-
entwicklers bzw. ist dieser verfügungsbe-
rechtigt, sodass von einer zügigen Entwick-
lung der Fläche ausgegangen werden kann.

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet ist reliefarm. Es ist somit 
nicht davon auszugehen, dass sich die To-
pografie in irgendeiner Weise auf die Fest-
setzungen dieses Bebauungsplanes (insbe-
sondere Fest  setzung der Baufenster) aus-
wirken wird. Dennoch werden Geländemo-
dellierungen aus Gründen der städtebauli-
chen Qualitätssteigerung vorgenommen.

Verkehrsanbindung

Das Plangebiet ist bereits heute über die 
Hohenzollernstraße an das örtliche und im 
weiteren Verlauf über die östlich gelegene 
Westspange und Stengelstraße an das 
überörtliche Verkehrsnetz (B 51 / BAB 620) 
angebunden.

Die Westspangenbrücke als eine Verbin-
dungsachse zur Innenstadt, befindet sich 
dabei nur wenige Meter nordöstlich des Ge-
bietes. Der Hauptbahnhof Saarbrücken so-

wie die Fußgängerzone (Bahnhofstraße) 
sind über diese in weniger als 5 Minuten 
mit dem PKW zu erreichen.

Darüber hinaus ist auch die ÖPNV-Anbin-
dung des Gebietes sehr gut. Im Bereich der 
südlich verlaufenden Heuduckstraße und 
der östlich verlaufenden Roonstraße befin-
den sich mehrere Bushaltestellen. Ab hier 
bestehen u. a. Anbindungsmöglichkeiten in 
Richtung Hauptbahnhof Saarbrücken (ca. 
10 min), in Richtung „Goldene Bremm“ (ca. 
15 min) oder auch in Richtung der Universi-
tät (ca. 25 min).

Der ruhende Verkehr kann vollständig auf 
dem Grundstück - u. a. in einer Tiefgarage - 
untergebracht werden.

Externe Erschließungsanlagen bedarf es zur 
Realisierung des Vorhabens nicht.

Gem. § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 FStrG gilt ein re-
gelmäßiges Errichtungsverbot für Hochbau-
ten jeder Art längs der Bundesautobahnen 
in einer Entfernung bis zu 40 Meter, gemes-
sen vom äußeren befestigten Fahrbahn-
rand.

Nach § 9 Abs. 8 FStrG kann das Fernstra-
ßen-Bundesamt an den Bundesfernstraßen, 
soweit dem Bund die Verwaltung einer Bun-
desfernstraße zusteht, im Einzelfall Ausnah-

men von dem Anbauverbot des § 9 Abs. 1 
FStrG zulassen, wenn die Durchführung der 
Vorschriften im Einzelfall zu einer offenbar 
nicht beabsichtigten Härte führen würde 
und die Abweichung mit den öffentlichen 
Belangen vereinbar ist oder wenn Gründe 
des Wohls der Allgemeinheit die Abwei-
chungen erfordern.

Nach Vorabstimmung mit dem Fernstraßen-
Bundesamt liegen diese Voraussetzungen 
grundsätzlich vor bzw. können künftig er-
füllt oder durch Nebenbestimmungen si-
chergestellt werden. Es handelt sich um ein 
Vorhaben im öffentlichen Interesse. Zudem 
besteht innerhalb der Anbauverbotszone 
bereits eine verdichtete Bebauung und die 
Baugrenze wird nicht weiter in Richtung der 
A620 verschoben.

Ver- und Entsorgung

Die für die geplante Nutzung erforderliche 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ist auf-
grund der bestehenden Bebauung / Nut-
zung bereits grundsätzlich vorhanden (Was-
ser, Elektrizität etc.).

Die nach § 49 a SWG geltenden Vorgaben 
zur Beseitigung des Niederschlagswassers 
(Nutzung, Versickerung, Verrieselung, Ein-
leitung des Niederschlagswassers in ein 

Blick von Süden über das Plangebiet mit der Hohenzollernstraße im Vordergrund
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oberirdisches Gewässer) sind hier nicht 
zwingend anzuwenden, da das Grundstück 
vor dem Jahr 1999 bereits bebaut, damit 
befestigt und an die öffentliche Kanalisa-
tion angeschlossen war.

Die Entwässerung des Plangebietes soll 
dennoch im Trennsystem erfolgen.

Das Schmutzwasser wird demnach durch 
Anschluss an den vorhandenen ZKE-
Schmutzwasserkanal und das Nieder-
schlagswasser durch Anschluss an den vor-
handenen ZKE-Regenwasserkanal entsorgt.

Die Planung und die Bauausführung für die 
Entwässerungsanlagen sind mit der ZKE ab-
zustimmen.

Schalltechnisches Gutachten

„Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
ist die Vorlage eines schalltechnischen Gut-
achtens erforderlich. Darin sind die Ge-
räuschimmissionen im Plangebiet durch die 
umliegenden Verkehrswege und die Ge-
räuschimmissionen im Plangebiet durch 
den entstehenden internen Parkverkehr zu 
untersuchen.“

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung  
der SGS TÜV-Saar GmbH „waren die Ge-
räuschimmissionen im Plangebiet, verur-
sacht durch die angrenzenden Verkehrswe-
ge und die Pkw-Stellplätze im Plangebiet zu 
untersuchen.

Das Plangebiet unterliegt insbesondere Ge-
räuschimmissionen durch die Bundesauto-
bahn A620 im Norden, darüber hinaus 
durch die Hohenzollernstraße im Süden und 
die Gärtnerstraße im Osten des Plangebietes.

Die Verkehrsmengenangaben für die 
innerörtlichen Straßen wurden von der 
Stadt Saarbrücken zur Verfügung gestellt. 
Die Verkehrsmengen auf der Bundesauto-
bahn A620 entstammen der Verkehrszäh-
lung des Jahres 2015.

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 
wurden die Geräuschimmissionen durch die 
angrenzenden Verkehrswege nach den RLS-
19 berechnet.

Die berechneten Geräuschimmissionen 
durch den Straßenverkehr wurden mit den 
Orientierungswerten für Verkehrslärm in 
Beiblatt 1 der DIN 18005, Schallschutz im 
Städtebau, sowie mit den Immissionsgrenz-
werten der 16. BImSchV verglichen.

In einem weiteren Untersuchungsschritt 
wurden aus den berechneten Immissions-

pegeln die maßgeblichen Außenlärmpegel 
nach DIN 4109-2:2018-01 berechnet.

Die von dem Parkverkehr der Anwohner und 
Mitarbeiter ausgehenden Geräuschemissio-
nen wurden nach der Parkplatzlärmstudie 
des Bayerischen Landesamtes für Umwelt-
schutz, 6. Auflage 2007 sowie den Richtli-
nien für den Lärmschutz an Straßen - RLS-
90 berechnet.

Die von dem Parkverkehr an den betrachte-
ten Immissionsorten innerhalb des 
Plangebietes verursachten Geräuschimmis-
sionen wurden mit Hilfe einer Schallausbrei-
tungsrechnung nach DIN ISO 9613-2 be-
rechnet.

Die Beurteilungspegel wurden gemäß TA 
Lärm ermittelt und mit den Orientierungs-
werten der DIN 18005 Beiblatt 1 vergli-
chen.

Der Vergleich der ermittelten Beurteilungs-
pegel der Geräuschimmission durch den 
Straßenverkehr tags mit den zulässigen 
Werten (Orientierungswerte bzw. Immis-
sionsgrenzwerte) ist (der schalltechnischen 
Untersuchung zu entnehmen (vgl. Blatt 38, 
obere Tabelle)).

Die Orientierungswerte werden demnach 
am Tag um bis zu 18 dB(A) überschritten, 
die Immissionsgrenzwerte um bis zu 14 
dB(A).

Der Vergleich der ermittelten Beurteilungs-
pegel der Geräuschimmission durch den 
Straßenverkehr nachts mit den zulässigen 
Werten (Orientierungswerte bzw. Immis-
sionsgrenzwerte) ist (der schalltechnischen 
Untersuchung zu entnehmen (vgl. Blatt 38, 
untere Tabelle)).

Die Orientierungswerte werden demnach in 
der Nacht um bis zu 22 dB(A) überschritten, 
die Immissionsgrenzwerte um bis zu 18 
dB(A).

Aufgrund der ermittelten Überschreitungen 
der zulässigen Geräuschimmissionen im 
Plangebiet sind Schallschutzmaßnahmen 
notwendig. Folgende Schallschutzmaßnah-
men sind grundsätzlich möglich:

• Maßnahmen an der Schallquelle

• Einhalten von Mindestabständen

• Aktive Schallschutzmaßnahmen

• Grundrissorientierung schutzbedürfti-
ger Aufenthaltsräume

• Schallschutzmaßnahmen am Gebäude

Die verschiedenen Maßnahmen werden 
hinsichtlich des hier betrachteten Vorha-
bens wie folgt bewertet:

Eine Maßnahme an der Schallquelle wäre 
im vorliegenden Fall z. B. eine Reduzierung 
der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 
den betreffenden Straßen, insbesondere der 
A620. Diese würde jedoch keine ausrei-
chende Pegelminderung bewirken.

Die Abstände der Baufenster von den um-
liegenden Straßen könnten erhöht werden, 
dies würde allerdings die nutzbare Fläche 
im Plangebiet stark reduzieren.

Aktive Schallschutzmaßnahmen sind grund-
sätzlich möglich. So könnten die bestehen-
de Lärmschutzwand an der A620 erweitert 
werden. Im Hinblick auf die zulässige Höhe 
der Bebauung im Plangebiet ist eine ausrei-
chende Pegelminderung zumindest in den 
oberen Geschossen der Gebäude im 
Plangebiet aber kaum zu erreichen.

Sinnvoll ist in jedem Fall eine geeignete 
Grundrissgestaltung der geplanten Gebäu-
de. Schlafräume, Therapieräume und Büro-
räume sollten vorzugsweise auf den von der 
A620 als Hauptgeräuschquelle abgewand-
ten Gebäudeseiten angeordnet werden.

Bei der Errichtung von Gebäuden grund-
sätzlich zu beachten ist die Norm DIN 4109 
„Schallschutz im Hochbau“. Durch die Fest-
legung eines mindestens erforderlichen 
Schalldämm-Maßes für die Außenbauteile 
von schutzbedürftigen Räumen wird sicher-
gestellt, dass die von außen in die Räume 
eindringenden Geräusche auf ein akzeptab-
les Maß reduziert werden. Dadurch wird 
eine weitgehend uneingeschränkte Nut-
zung der Wohnräume in Gebäuden auch in 
Bereichen, in denen erhöhte Geräuschim-
missionen vorliegen, die nicht durch andere 
Maßnahmen vermindert werden können, 
ermöglicht.

Für das Plangebiet ergeben sich daraus fol-
gende Forderungen:

 - Alle neuen und umgenutzten Gebäude 
mit schutzbedürftigen Nutzungen sind 
hinsichtlich des Schutzes vor Außenlärm 
gemäß den Anforderungen der Norm 
DIN 4019-01:2018-01 auszuführen.

 - Im Fall von Überschreitungen während 
der Nacht sind Wohn- und Schlafräume 
mit fensterunabhängigen Lüftungsein-
richtungen auszustatten, um eine 
Sauerstoffzufuhr bei geschlossenen 
Fenstern zu gewährleisten. Der Maß-
stab für eine solche Maßnahme sollte 
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die Überschreitung der Orientierungs-
werte der DIN 18005 sein.

Grundlage für die Ermittlung der erforderli-
chen Schalldämmung der Außenbauteile 
von Gebäuden nach DIN 4109 ist der soge-
nannte maßgebliche Außenlärmpegel.

Im vorliegenden Fall wurden für alle Fassa-
den der Gebäude im Plangebiet der maß-
gebliche Außenlärmpegel und das sich dar-
aus ergebende gesamte bewertete Bau- 
Schalldämm-Maß R’

w.ges
 für die Räume mit 

sonstiger Nutzung und Schlafnutzung be-
rechnet.

Die erforderlichen gesamten bewerteten 
Bau-Schalldämm-Maße R’

w.ges
 sind gemäß, 

Nr. 7.1, in Abhängigkeit vom Verhältnis der 
vom Raum aus gesehenen gesamten 
Außenfläche eines Raumes SS zur Grundflä-
che des Raumes SG nach DIN 4109- 
2:2018-01 [8], Gleichung (32) mit dem Kor-
rekturfaktor KAL nach Gleichung (33) zu 
korrigieren. Diese Korrektur kann jedoch 
nur für konkrete Räume berechnet werden 
und wurde in der nachfolgenden Betrach-
tung daher nicht berücksichtigt.

Die ermittelten maßgeblichen Außenlärm-
pegel und erforderlichen gesamten bewer-
teten Bau-Schalldämm-Maße R’

w.ges
 der 

Außenbauteile von Aufenthaltsräumen kön-
nen (dem schalltechnischen Gutachten, 
Blatt 41 (sonstige Nutzungen) und 42 
(Schlafnutzungen)) entnommen werden.

Bis zu einem gesamten bewerteten Bau-
Schalldämm-Maß von ca. R’

w.ges
 = 35 dB er-

geben sich keine gegenüber einer üblichen 
Bauweise erhöhten Anforderung an die 
Schalldämmung der Außenbauteile. Darü-
ber steigen die Anforderungen insbesonde-
re an die Fenster an.

Die entsprechenden Anforderungen an die 
Gebäude im Plangebiet sind als sehr hoch 
einzustufen. Schlafnutzungen mit Fenstern 
in den stark belasteten Gebäudefassaden 
sollten vorab hinsichtlich ihrer Machbarkeit 
geprüft werden.

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 
sollten zudem die Verkehrslärmimmissionen 
auf der südlich des Gebäuderiegels gelege-
nen Freispielfläche und Parkanlage unter-
sucht werden.

Die Berechnung zeigt auf, dass im Bereich 
des geplante Freispielbereichs Immissions-
pegel von unter 57 dB(A) zu erwarten sind. 
Gemäß dem Hinweisblatt „Städtische An-
forderungen an Freispielbereiche von Kin-
derspieleinrichtungen; Lärmvorsorge bei 

hoher Verkehrslärmbelastung“ sind dem-
nach keine Lärmminderungsmaßnahmen 
auszuführen.

Im Bereich der Parkanlage wird ein Immis-
sionspegel von 60 dB(A) weitestgehend 
unterschritten. Aufgrund von seitlichem 
Schalleintrag wird der Orientierungswert 
der DIN 18005-1 in Teilbereichen im Süd-
westen und Nordosten der Parkanlage 
überschritten. Eine Überschreitung des Im-
missionsgrenzwertes der 16. BImSchV 
konnte nicht festgestellt werden.

(In den Tabellen auf Blatt 43 des schalltech-
nischen Gutachtens) werden die (...) ermit-
telten Beurteilungspegel der Geräuschim-
missionen tags und nachts durch die ge-
plante Stellplatznutzung im Plangebiet den 
an den betrachteten Immissionsorten des 
Studentenwohnheims geltenden Orientie-
rungswerten der DIN 18005 Beiblatt 1 
gegenübergestellt.

Die Orientierungswerte werden demnach 
tags um mindestens 13 dB(A) unterschrit-
ten.

Die Orientierungswerte werden nachts 
ebenfalls eingehalten.

Abschnitt 12 des (schalltechnischen) Gut-
achtens enthält einen Festsetzungsvor-
schlag für den Bebauungsplan.“

(Quelle: Schalltechnisches Gutachten zum B-
Plan 113.02.46 „Quartier zwischen Hohenzoll-
ernstraße, Gärtnerstraße und HTW-Gebäude“; 
SGS-TÜV Saar GmbH, Sulzbach; Stand: 
15.12.2023)

Der Vorschlag wurde als Festsetzung in den 
Bebauungsplan aufgenommen.

Retentionsnachweis

Das Plangebiet liegt größtenteils innerhalb 
eines festgesetzten Überschwemmungsge-
bietes der Saar. Aus diesem Grund wurde 
das Ingenieurbüro plan ° D aus Wiesbaden 
beauftragt, eine entsprechende Retentions-
raumbetrachtung durchzuführen. 

Dieses ist zu folgendem Ergebnis gekom-
men:

„Durch die Baumaßnahme geht ein Reten-
tionsraum von rd. 985 m3 im Bereich der 
Freiflächen verloren. Da die zu errichtende 
Tiefgarage überflutbar geplant wird, ent-
steht hier ein zusätzlicher Retentionsraum 
von 2.828,03 m3. Somit ist festzustellen, 
dass durch die geplante Maßnahme ein zu-
sätzlicher Retentionsraum von 2.828,03 m3 

- 985,58 m3 = 1.842,45 m3 geschaffen 
wird.

Es kann festgestellt werden, dass durch die-
se Maßnahme kein Retentionsraum entlang 
der Saar verloren geht. Es wird sogar ein zu-
sätzlicher Retentionsraum von rd. 1.842,45 
m3 erzeugt.

Im Sinne des Hochwasserschutzes ist von 
keinen Negativfaktoren auszugehen.

Im Rahmen der Objektplanung ist darauf zu 
achten, dass im Hochwasserfall zufließen-
des Wasser nach dem Hochwasserereignis 
in das Gewässer im Freispiegelgefälle oder 
über Pumpeinrichtungen wieder abgeleitet 
werden kann. Alle Bauteile sind auf den 
Überflutungsfall auszulegen.

Das Plangebiet liegt größtenteils in einem 
Gebiet, in dem im Sinne des § 74 Abs. 2 Nr. 
1 WHG Extremereignisse denkbar sind, die 
im statistischen Mittel sehr viel seltener als 
alle 100 Jahre auftreten können (Hochwas-
ser mit niedriger Wahrscheinlichkeit - „HQ 
extrem“). Daraus resultiert die Empfehlung 
einer an diese Lage angepassten Bauweise 
gemäß folgender Literatur unter: https://
www.fib-bund.de/Inhalt/Themen/Hochwas-
ser/. Diese ist zwingend zu beachten.“

(Quelle: Retentionsnachweis zum B-Plan 
113.02.46; Planungsteam Desor plan D Inge-
nieure PartG; Stand: 08.11.2023)

Die Vorgaben sind im späteren Baugeneh-
migungsverfahren im Rahmen der Geneh-
migungsvoraussetzungen nach § 78 Abs. 5 
WHG erneut zu prüfen.

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Das Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 
BauGB und das Gebot des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden gem. § 1a Abs. 
2 BauGB verlangen eine Prüfung des Bau-
landbedarfs, die kritische Würdigung sich 
aufdrängender Standortalternativen, sowie 
in Grundzügen alternative Formen der Bo-
dennutzung und Erschließung. Dadurch 
wird sichergestellt, dass der geplante Stand-
ort private und öffentliche Belange so ge-
ring wie möglich beeinträchtigt (Verträg-
lichkeit) und die Planungsziele am besten 
erreicht.

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan wird 
das Ziel verfolgt, das ehem. Stadtwerke-
Areal im Bereich der Hohenzollernstraße  
einer neuen Nutzung zuzuführen und den 
Bereich neu zu entwickeln und zu gestalten.
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Bei der vorliegenden Planung handelt es 
sich somit um die Nachverdichtung einer 
Fläche im infrastrukturell erschlossenen In-
nenbereich.

Einen entsprechenden Beschluss hat der 
Stadtrat der Landeshauptstadt Saarbrücken 
bereits Anfang 2019 gefasst. Die Neuord-
nung des Gesamtareals ist demnach erfor-
derlich, damit Flächen für die Hochschule 
für Technik und Wirtschaft des Saarlandes 
(HTW) frei werden, die gewünschte KITA 
untergebracht und der Stadtwerkepark für 
die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wer-
den kann. Des weiteren findet das nicht 
mehr benötigte Verwaltungsgebäude so 
eine neue Nutzung, was Leerstand vermei-
det.

Durch die Umsetzung des Vorhabens kön-
nen die dringenden Bedarfe der Landes-
hauptstadt Saarbrücken nach besonderen 
Formen des Wohnens und der Kinderbe-
treuung an einem zentral gelegenen Stand-
ort gedeckt werden.

Bei der geplanten Bebauung handelt es sich 
somit um die maßvolle Nachverdichtung 
eines bereits erschlossenen Grundstücks, 
was die bestehende Infrastruktur effizienter 
auslastet und perspektivisch die Inan-
spruchnahme von Flächen im Außenbereich 
verhindert (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden gem. § 1a Abs. 2 BauGB).

Zudem wird damit auch dem Stadtteilent-
wicklungskonzept für den Stadtteil Alt-
Saarbrücken aus dem Jahre 2011 Rechnung 

getragen. Ziel dieses Konzepts sind neben 
der städtebaulichen Entwicklung des Stadt-
werke-Areals auf die Öffnung der Parkanla-
ge für die Öffentlichkeit. 

In dem integrierten städtebaulichen 
Entwicklungs konzept (ISEK) „Alt-Saarbrü-
cken Tallage“ ist die Öffnung / Gestaltung 
des Stadtwerkeareals ebenfalls als Teil des 
Maßnahmenkonzeptes vorgesehen.

Alternative Standorte wurden daher nicht 
betrachtet.

Städtebauliche Konzeption

Die Firma weisenburger projekt GmbH (wp) 
möchte das ehem. Stadtwerke-Areal neu 
entwickeln und dabei die Planungsziele der 

Stadtwerke-Areal Saarbrücken - Lageplan, ohne Maßstab; Quelle: weisenburger projekt GmbH / MP Architektur / Kollmann Architekten / Niedenzu Architektur (Kita); Stand:
07. Dezember 2023
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Landeshauptstadt Saarbrücken zum Bebau-
ungsplan-Verfahren umsetzen.

Die aktuelle Projektbeschreibung sieht da-
bei folgendes architektonisches Konzept 
vor:

„Durch den geplanten Neubau des Verwal-
tungsgebäudes der Stadtwerke AG steht 
das bis dahin zu Verwaltungszwecken ge-
nutzte Gebäude inklusive des gesamten 
Areals leer. Um das ca. 10.600 m² große 
Gelände neu zu beleben, plant die Gesell-
schaft Weisenburger die Umnutzung des 
Geländes und des Bestandsgebäudes. Zu-
künftig soll das ehemalige Bürogebäude 
der Stadtwerke AG ein Studentenwohnheim 
beherbergen. Hier sollen 147 Wohneinhei-
ten mit insgesamt ca. 3.790 m² Nutzfläche 
in dem Gebäude untergebracht werden. Die 
unmittelbare Nähe zum Campus der Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft des 
Saarlandes (HTW) bietet eine solche Um-
nutzung an. Das Satteldach soll mit einer 
Photovoltaikanlage ausgestattet und die 
Fenster und Fassade nach aktuellen Stan-
dards aufgewertet werden, um ebenfalls 
einen Teil zum Klimaschutz und der Energie-
wende zu leisten. Das ehemalige Pförtner-
häuschen am südlichen Ende des Geländes 
wird zu einem kleinen Kiosk/ einem kleinen 
Imbiss umgebaut, der direkt am angrenzen-
den Platanen-Vorplatz mit Outdoor-Sitz-
plätzen und Fahrradstellplätzen liegt und 
zum Verweilen einlädt.

Am nördlichen Teil des Geländes soll ein 
neues Boardinghouse inklusive Kita mit ins-
gesamt 5 Geschossen und einer Tiefgarage 
auf dem Halbgeschoss entstehen. Dieses 
soll in Holzmodulbauweise mit im Wohnbe-
reich einzelnen Doppel- und Einzelmodulen 
in KFW40+ Standard gebaut werden. Das 
Thema Nachhaltigkeit stellt neben der Bele-
bung des Areals einen wichtigen Aspekt für 
den Umbau des Gebietes dar. Der Park samt 
seinen Grünflächen soll aufgewertet wer-
den und sich in das neue Gebäude über an-
gelegte Rampen integrieren. Auch das Dach 
der Tiefgarage dient als Grünfläche für die 
Kita. Es sollen im oberen Teil des Gebäudes 
40 Kurzzeit-Mietwohnungen mit einer Ge-
samtnettoraumfläche von ca. 4.640 m² und 
einer Gesamtnutzfläche von ca. 3.860 m² in 
den Geschossen 2.Obergeschoss bis 5.OG 
unter anderem für Angestellte und Profes-
soren der HTW zur Verfügung gestellt wer-
den, die diese Wohnungen für kurze Zeit 
anmieten können. Einen weiteren wichtigen 
Punkt für die Platzierung und Ausführung 
des Boardinghouses stellt der Schallschutz 
dar. Unmittelbar hinter dem Gebäude ver-

läuft die Stadtautobahn. Hier wurde zwar in 
der Vergangenheit bereits eine Schall-
schutzmauer errichtet, diese soll jedoch 
durch das Boardinghouse noch weiter aus-
gebaut werden und den hinter gelegenen 
Bauwerken Schutz bieten. Das Flachdach 
soll als Gründach inklusive einer 
Photovoltaikanlage ausgeführt werden. Die 
Kita wird als 6-gruppige inklusive Kita ge-
plant. Ungefähr 600 m² eingehegte Grün-
fläche wird hier den Kleinen als Spielfläche 
zum Toben und Spielen zur Verfügung ste-
hen. Auch hier ist ein Gründach mit 
Photovoltaikanlage als Flachdach vorgese-
hen.

Studentenwohnheim und Boarding House 
sollen über einen gemeinsamen angedock-
ten Bereich an den möglichen Stellen ver-
bunden sein und gemeinsam nutzbar sein. 
Dieser Bereich wird in der Fassade als glä-
serne Fuge ausgebildet und fließt in den 
Entwurf als essenzielles Gestaltungsmerk-
mal mit ein.

Die restliche Grundstücksfläche von ca. 
4.800 m² steht den Bürgern als öffentliche 
Grün- und Parkfläche zur Verfügung und 
entspricht den Vorgaben des Aufstellungs-
bescheides. Erhaltenswerte Bäume und 
auch die Bestandshecke zur Grundstücks-
grenze sollen in die Anlage integriert und 
bestmöglich erhalten werden, zusätzlich 
wird der Bestand durch Neupflanzungen an 
Hecken und Bäumen erweitert. Die Wege 
durch den Park verbinden unterschiedliche 
Bereiche und sollen durch die verschlunge-
nen Pfade zur Entschleunigung des stressi-
gen Stadtalltags beitragen. Die Ecken des 
Parkes sollen als Zuwege/Zugänge zum 
Park genutzt werden. Das Gelände wird so 
modelliert, dass überall ein barrierefreier 
Zugang ermöglicht wird. Dadurch entsteht 
zudem ein interessantes Spiel mit Höhen 
und angelegten Grünflächen. Die öffentli-
che Grünfläche bietet den Anwohnern und 
den Bürgern im Umkreis verschiedene Mög-
lichkeiten um diese zu nutzen. Auch sollen 
im gesamten Park Bänke zur Erholung und 
zum Verweilen angeboten werden. 

Rund um das Gelände werden ausreichend 
viele Fahrrad-Stellplätze angeordnet, um 
hier die nachhaltige Mobilität in Saarbrü-
cken zu fördern. Auch die für den Umbau er-
forderlichen PKW-Stellplätze können in aus-
reichender Anzahl auf dem Grundstück 
untergebracht werden und sind an den 
Grundstücksseiten sowie in einer Tiefgarage 
auf dem Halbgeschoss angeordnet.

Auch werden die gepflasterten Wege und 
Straßen durch die Umleitung des Verkehrs 
an den Grundstücksgrenzen entlang nicht 
mehr benötigt, wodurch hier lediglich 
schmalere Zuwegungen als wassergebun-
dene Decken errichtet werden, um die 
unterschiedlichen Bereiche zu erschließen.“

(Quelle: Projektbeschreibung „Umnutzung Stadtwerke 
Areal Saarbrücken“, weisenburger / MP Architektur; 
Stand: 19.07.2023)

Im Rahmen des integrierten städtebauli-
chen Entwicklungskonzeptes (ISEK) „Alt-
Saarbrücken Tallage“ sind die Öffnung des 
Stadtwerkeparks sowie die Umgestaltung 
des ehem. Stadtwerkeareals mit Kita, Stu-
dentenwohnen und Boardinghouse als 
Maßnahmenfelder vorgesehen. Der Stadtrat 
hat das ISEK in seiner Sitzung am 12. De-
zember 2023 beschlossen. 

Die öffentliche Grünfläche des Stadtwerke-
Parkes soll zukünftig mit den östlich an-
grenzenden Grünflächen und dem Spiel-
platz sowie der HTW-Campusallee im Wes-
ten vernetzt werden.
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Alt-Saarbrücken ist Teil des Stadtbezirks Saarbrücken-Mitte des Oberzentrums  
Saarbrücken

Vorranggebiete nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze • Nachrichtlich übernommene Siedlungsfläche überwiegend Wohnen

• (Z 12) Die dort vorhandenen Wohn- und Arbeitsstätten, zentrale Einrichtungen der 
Daseinsvorsorge, öffentliche und private Dienstleistungen sowie sonstigen Infrastruk-
tureinrichtungen sollen an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst und - so-
weit möglich - in ihrem Bestand dauerhaft gesichert werden: erfüllt 

• (Z 17) Bei der Siedlungsentwicklung (Wohnen, Gewerbe, Industrie und Dienstleistun-
gen sowie Einrichtungen für Freizeit und Sport) sind vorrangig die im Siedlungsbestand 
vorhandenen Potenziale an Brach- und Konversionsflächen, Baulücken und Bauland-
reserven sowie das Erneuerungspotenzial des Siedlungsbestandes zu nutzen: erfüllt

• keine Restriktionen für das Vorhaben

Wohneinheiten • als Wohnungsbedarf sind für den Stadtteil Alt-Saarbrücken 3,5 Wohneinheiten pro 
1.000 Einwohner und Jahr festgelegt

• mindestens einzuhaltender Dichtewert: 40 WE/ ha: erfüllt

• die Baulandreserve dient der Nachverdichtung

• keine Auswirkungen auf das landesplanerische Ziel eines landesweit und siedlungs-
strukturell ausgeglichenen und ressourcenschonenden Wohnbauflächenangebotes. 

Landschaftsprogramm keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

nicht betroffen

Regionalpark Lage im Regionalpark Saar, aber nicht innerhalb eines der Projekträume; Regionalparks 
sind rein informelle Instrumente ohne restriktive Wirkungen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutzgebie-
te, Geschützte Landschaftsbestandteile, 
Naturparks, Nationalparks, Biosphären-
reservate 

nicht betroffen

Einwohner 
31.10.2022

Bedarfs-
faktor

WE-Bedarf 
bis 2029

Reserve FNP 
in ha

Siedlungs-
dichten in 

WE/ha

WE
Reserven

Bau-
lücken in 
B-Plänen 
nach § 30, 
§ 33 und 

§ 34 Abs.4 
BauGB

WE-Bedarf 
aktuell

Spalten A B C D E F G H

Berechnung A/1.000xBx10 DxE C-F-G

Landeshauptstadt
Saarbrücken

182.566 3,5 6.390
44,6 (Kernbereich)
20,0 (Nahbereich)

40
1.784
   800

513
4.093
5.077

Wohneinheitenbilanzierung; Quelle: Landeshauptstadt Saarbrücken, Bevölkerungsstand am 31.10.2022
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Kriterium Beschreibung

Denkmäler / Naturdenkmäler / archäo-
logisch bedeutende Landschaften nach 
§ 6 SDSchG oder in amtlichen Karten 
verzeichnete Gebiete

Im unmittelbaren Umfeld befinden sich eine Reihe von Denkmälern. Diese genießen 
gem. DSchG Erhaltungs- sowie Umgebungsschutz.

Geschützter unzerschnittener Raum nach 
§ 6 Abs. 1 SNG

nicht betroffen

Überschwemmungsgebiete Das Plangebiet liegt größtenteils in einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet gem. 
§ 76 Abs. 2 WHG und § 79 Abs. 1 SWG in Verbindung mit § 79 Abs. 2 SWG. 

Ein Retentionsnachweis wurde erstellt. Demnach geht kein Retentionsraum entlang der 
Saar verloren. Vielmehr wird sogar ein zusätzlicher Retentionsraum von rd. 1.842,45 m3 
erzeugt. Im Sinne des Hochwasserschutzes ist von keinen Negativfaktoren auszugehen. 
Die Vorgaben sind im späteren Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der Genehmi-
gungsvoraussetzungen nach § 78 Abs. 5 WHG erneut zu prüfen.

Im Rahmen der Objektplanung ist darauf zu achten, dass im Hochwasserfall zufließendes 
Wasser nach dem Hochwasserereignis in das Gewässer im Freispiegelgefälle oder über 
Pumpeinrichtungen wieder abgeleitet werden kann. Alle Bauteile sind auf den Überflu-
tungsfall auszulegen.

Quelle: https://geoportal.saarland.de; Bearbeitung: Kernplan; ohne Maßstab

Risikogebiet gem. § 78 WHG Das Plangebiet liegt größtenteils in einem Gebiet, in dem im Sinne des § 74 Abs. 2 Nr. 1 
WHG Extremereignisse denkbar sind, die im statistischen Mittel sehr viel seltener als alle 
100 Jahre auftreten können (Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit - „HQ ext-
rem“). Eine an diese Lage angepasste Bauweise gemäß folgender Literatur unter: https://
www.fib-bund.de/Inhalt/Themen/Hochwasser/ ist zu beachten. 
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Kriterium Beschreibung

Hochwasserschutz / Starkregen Die städtische Starkregen-Gefahrenkarte soll für die Betrachtung der Lastfälle außerhalb 
der Bemessung der Entwässerungsanlagen (Notüberlaufszenarien) beachtet werden hin-
sichtlich einer schadlosen Ableitung bzw. entsprechenden Beachtung der Fließwege bei 
der baulichen Gestaltung der Neubauten. Die Starkregengefahrenkarte kann bei der ZKE 
eingesehen werden.

Ausschnitt Starkregengefahrenkarte; Quelle: https://geoportal.saarbruecken.de/; ohne Maßstab

Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächen-
abflüsse aufgrund von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt wer-
den. Den umliegenden Anliegern darf kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Über-
flutungen entstehen. Die Starkregengefahrenkarte der Landeshauptstadt zeigt, dass bei 
Starkregenereignissen im Plangebiet stellenweise Einstauhöhen von bis zu 50 cm zu er-
warten sind. Die mögliche Betroffenheit und Vorbeugemaßnahmen zur Vermeidung von 
Schäden und zur Minimierung von Risiken können mit dem Zentralen Kommunalen Ent-
sorgungsbetrieb (ZKE) abgestimmt werden.

Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren 
verpflichtet, Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und 
zur Schadensminderung zu treffen.
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Kriterium Beschreibung

Informelle Fachplanungen Auf der Grundlage der vorliegenden Geofachdaten (Quelle: Geoportal Saarland) bestehen 
keine Hinweise auf das Vorkommen wertgebender Biotoptypen oder Arten innerhalb des 
Geltungsbereiches

• gem. ABDS (Arten- und Biotopschutzdaten 2017 Saarland) innerhalb eines 1km-Ra-
dius um die Planungsfläche Nachweise der typischen siedlungsholden Fledermaus-
arten Zwerg-, Breitflügel-, Wasser- und Rauhautfledermaus sowie Großer Abendseg-
ler, Graues und Braunes Langohr, die Datenbank weist weiterhin einen Fund der in 
Anh. II/IV geführten FFH-Art Grüne Keiljunger (Ophiogomphus cecilia) am Südufer der 
Saar gegenüber dem alten Saturn auf (B. TROCKUR 2010 im Zuge der faunistischen 
Untersuchung „Stadtmitte am Fluss“); da die Saar zumindest im technisch ausgebau-
ten Innenstadtbereich als Laichgewässer ausscheidet, darf angenommen werden, 
dass es sich um ein weit vom Entwicklungsgewässer entfernt umherstreifendes Indi-
viduum handelte; die Mauereidechse wurde im nahegelegenen Bürgerpark nachge-
wiesen, mit ihr ist jedoch bei günstigen Habitatvoraussetzungen im gesamten Stadt-
gebiet zu rechnen

• keine Flächen des Arten- und Biotopschutzprogramms (ABSP) betroffen

• keine n. § 30 BNatSchG gesetzlich geschützten Biotope und keine registrierten Le-
bensräume n. Anh. 1, FFH-Richtlinie betroffen

Baumschutzsatzung der Landeshauptstadt  
Saarbrücken

Die Baumschutzsatzung der Landeshauptstadt Saarbrücken ist zu beachten. 

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG)

Da Einzelbäume und Gehölze betroffen sind, die als Gelege für Vögel dienen können, ist 
der allgemeine Artenschutz zu beachten: Bäume, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und 
andere Gehölze dürfen nur außerhalb der Zeit vom 1. März bis zum 30. September gefällt, 
abgeschnitten oder auf den Stock gesetzt werden

Beschreibung der Umwelt sowie Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung: siehe 
Umweltbericht

Allgemein verständliche Zusammenfas-
sung

Das Stadtwerkegelände in der Hohenzollernstraße zwischen Gärtnerstraße und Zentral-
gebäude unmittelbar neben der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) soll einer 
neuen Nutzung zugeführt werden. Vorgesehen ist die Umnutzung des Stadtwerkeverwal-
tungsgebäudes zu einem Studentenwohnheim und die Errichtung eines neuen boarding 
house für Gäste der HTW inklusive einer zweigeschossigen Kita für 6 Gruppen. Das Ge-
bäude soll wie das Bestandsgebäude 5-geschossig angelegt werden und gleichzeitig die 
Lärmemissionen von der Autobahn in das Quartier mindern. Das bestehende Parkgelän-
de mit z.T. altem Baumbestand soll als innerstädtische Grünfläche erhalten und öffentlich 
zugänglich gemacht werden. Das Pförtnerhaus am westlichen Parkrand bleibt ebenfalls 
erhalten und soll als Kiosk oder Café nachgenutzt werden. Entsprechend setzt der Bebau-
ungsplan ein urbanes Gebiet (MU) sowie für das Stadtparkareal eine öffentliche Grünflä-
che (Parkanlage) fest.

Für das Gebiet existiert ein rechtskräftiger Bebauungsplan (Nr. 113.02.00, „Ortsplan Teil-
abschnitt I für das Gebiet zwischen Eisenbahn-, Saaruferstraße, Schanzenbergbrücke, 
Gersweiler-, Deutschherren und Vorstadtstraße“ aus dem Jahr 1956). Der Plan hat Rechts-
kraft, auch wenn der später erstellte Flächennutzungsplan des Regionalverbandes Saar-
brücken eine Differenzierung in eine gemischte Bau- und Grünfläche darstellt.

Der vorliegende Umweltbericht beschreibt die Ergebnisse der gemäß § 2 Abs. 4 BauGB 
vorgeschriebenen Umweltprüfung und legt die notwendigen Maßnahmen zur Vermei-
dung, zum Ausgleich und Ersatz nach § 1a BauGB i.S.d. Eingriffsregelung fest. Gleichzeitig 
erfolgt eine Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gem. § 44, Abs. 1 
BNatSchG.

Für die Planung ergeben sich aufgrund der erforderlichen Nähe zur HTW und der optima-
len Planungsvoraussetzungen mit einem bereits vorhandenen, vollständig nachnutzbaren 
Gebäude und einer der Öffentlichkeit zukünftig zugänglichen Grünfläche keine standört-
lichen Planungsalternativen.
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Kriterium Beschreibung

Im Hinblick auf die bauliche Ausführung wurden im Vorfeld einzelne Planungsvarianten 
am Standort geprüft, wobei sich die nunmehr vorliegende Planungsvariante eines L-för-
migen geschlossen Gebäuderiegel als die günstigste erwies und einen nahezu vollständi-
gen Erhalt des Stadtwerkeparks und eine optimalen Lärmabschirmung gegenüber der A 
620 gewährleistet.

Der Bebauungsplan steht insofern grundsätzlich im Einklang mit den städtebaulichen 
Entwicklungszielen, auch stehen die raumordnerischen und landesplanerischen Entwick-
lungsvorgaben dem Vorhaben nicht entgegen.

Schutzgebiete oder -objekte n. BNatSchG sind nicht betroffen, die Verträglichkeit mit den

Erhaltungszielen der mindestens 2,4 km entfernt liegenden NATURA 2000 Gebiete darf 
als sicher gelten.

Das Plangebiet liegt zu nahezu 80% innerhalb eines festgesetzten Überschwemmungs-
gebietes gem. § 76 Abs. 2 WHG und § 79 Abs. 1 SWG in Verbindung mit § 79 Abs. 2 SWG. 
Gem. dem Retentionsnachweis des Planungsteams Desor plan D° Ingenieure entsteht 
durch die Planung in der Bilanz kein Retentionsraumverlust.

Der Geltungsbereich umfasst das Zentralgebäude der Stadtwerke Saarbrücken mit an-
grenzender Grünfläche. Das ca. 1,3 ha große Areal ist etwa zur Hälfte überbaut bzw. ver-
siegelt. Der Grünbereich ist parkartig angelegt und besteht aus solitären Bäumen mit z.T. 
höherem Alter. Das neue Gebäude wird auf einer überwiegend bereits versiegelten Fläche 
(Technikgebäude, Stellplätze, Wege) errichtet. Das Parkgelände soll praktisch vollständig 
erhalten bleiben. Im Zuge der Anlage von Tiefgaragen sind jedoch die Gehölzreihe ent-
lang der A 620 und 5 ältere Linden südlich der überdachten PKW-Stellplätze zu entfer-
nen. Letztere gewinnen dadurch artenschutzrechtliche Relevanz, dass sich an zwei der 
Bäume evtl. winterquartiertaugliche Stammhöhlen befinden. Entsprechende Maßnah-
men, die ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ausschließen, werden 
bauplanungsrechtlich festgesetzt. Am Bestandsgebäude bestehen keine Quartierpoten-
ziale, eine Prüfung des Servergebäudes ist vor dem Rückbau noch durchzuführen. In Be-
zug auf die Jagdraumnutzung besitzt das Parkgelände innerhalb des an weiteren Grün-
flächen armen Umfeldes durchaus eine Bedeutung für die hier ausschließlich registrierte 
Zwergfledermaus. Das Parkgelände bleibt in dieser Funktion jedoch erhalten. Die Bedeu-
tung des zu entfernenden Gehölzsaum entlang der A 620 als Leitstruktur ist aus gutach-
terlicher Sicht zu relativieren und kann durch die geplante Verlängerung der Lärmschutz-
wand mit Anbindung an das geplante Gebäude in Ihrer Funktion ersetzt werden.

Die Brutmöglichkeiten an dem Bestandsgebäude sind aufgrund der intakten Backstein-
fassade und fehlender Nischen und Dachüberstände nur gering. Gebäudebrüter konnten 
bei keiner der Begehungen beobachtet werden. Das Bestandsgebäude soll gemäß dem 
Bebauungsplan zugrunde liegenden städtebaulichen Konzept in der jetzigen Kubatur bis 
auf kleinere Umbauten im Eingangsbereich erhalten bleiben, so dass in diesem Fall 
grundsätzlich keine Betroffenheiten bestehen. Für den als Nahrungsgast registrierten 
Haussperling und den Mauersegler sind dennoch Nisthilfen vorgesehen, um die Brutbe-
dingungen im Gebiet zu verbessern. Für die auf der Fläche registrierten Gehölzbrüter 
(Amsel, Grünfink, Kohlmeise und Rotkehlchen) schließen die gesetzlichen Rodungsfristen 
ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände aus, in Bezug auf die Fortpflan-
zungsstätten greift die Legalausnahme n. § 44 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3.

Hinweise auf die im Stadtgebiet von Saarbrücken häufige Mauereidechse ergaben sich im 
Zuge dreier Begehungen nicht. Ihr fehlen auf dem Gelände vor allem Versteck- und Über-
winterungsmöglichkeiten. Weitere im Sinne der §§ 19 und 44 BNatSchG planungsrele-
vanten Arten sind auf der Fläche nicht zu erwarten.

Bei der Eingriffs-Ausgleichsbilanz muss der rechtskräftige Bebauungsplan die Bilanzie-
rungsgrundlage sein. Dieser legitimiert gegenüber der Planung eine deutlich stärke Be-
bauung, auch im Bereich des Stadtwerkeparks. Externe Ausgleichsmaßnahmen sind da-
her weder artenschutzrechtlich noch im Sinne der Eingriffsregelung erforderlich und be-
schränken sich gegebenenfalls auf die Ausgleichsverpflichtung der Baumschutzsatzung 
der Stadt Saarbrücken.
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Kriterium Beschreibung

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Der Flächennutzungsplan des Regionalverbandes Saarbrücken stellt für das Gebiet eine 
gemischte Baufläche sowie Grünfläche dar.  Das Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 
BauGB ist somit erfüllt.

Ausschnitt des Flächennutzungsplanes des Regionalverbandes Saarbrücken; Quelle: Regionalver-
band Saarbrücken

Bebauungsplan Nr. 113.02.00 „Ortsplan 
Teilabschnitt I für das Gebiet zwischen 
Eisenbahn-, Saaruferstraße, Schanzenberg-
brücke, Gersweiler-, Deutschherrn- u. 
Vorstadtstraße“ (1956)

Der Bebauungsplan Nr. 113.02.46 „Zwischen Hohenzollernstraße, Gärtnerstraße und 
HTW-Gelände“ ersetzt in seinem Geltungsbereich den Bebauungsplan Nr. 113.02.00 
„Ortsplan Teilabschnitt I für das Gebiet zwischen Eisenbahn-, Saaruferstraße, Schanzen-
bergbrücke, Gersweiler-, Deutschherrn- u. Vorstadtstraße“ von 1956.

Altlastverdachtsfläche Für das Plangebiet weist das Kataster für Altlasten und altlastverdächtige Flächen folgen-
den Eintrag auf: 

• SB_3954 „ehem. Stahlbaubetrieb Seibert“
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Art der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§  1-14 
BauNVO

Urbanes Gebiet (MU 1-3)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 6a 
BauNVO

Ziel dieses Bebauungsplanes ist es, ein le-
bendiges Quartier zu schaffen. Neben drin-
gend benötigtem Wohnraum für Studieren-
de und der von Seiten der Landeshaupt-
stadt Saarbrücken gewünschten KiTa ist zu-
dem die Errichtung eines Boarding-Houses 
vorgesehen.

Aus diesem Grund wird für das Plangebiet 
ein Urbanes Gebiet gem. § 6a BauNVO fest-
gesetzt.

Urbane Gebiete dienen gem. § 6a Abs. 1 
BauNVO dem Wohnen sowie der Unterbrin-
gung von Gewerbebetrieben und sozialen, 
kulturellen und anderen Einrichtungen, die 
die Wohnnutzung nicht wesentlich stören. 

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

2

1

3

4
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Die Nutzungsmischung muss dabei gem. 
BauNVO nicht gleichgewichtig sein. Somit 
kann eine flexible Nutzungsmischung ge-
währleistet werden, die den planerischen 
Zielen für das Plangebiet entspricht.

In dem Urbanen Gebiet (MU 1-3) sind dabei 
gem. § 6a Abs. 2 BauNVO folgende Nutzun-
gen zulässig:

1. Wohngebäude,

2. Geschäfts- und Bürogebäude,

3. Einzelhandelsbetriebe unterhalb der 
Schwelle zur Großflächigkeit mit nah-
versorgungsrelevantem Kernsortiment,

4. Schank- und Speisewirtschaften sowie 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

5. sonstige Gewerbebetriebe,

6. Anlagen für Verwaltungen sowie für 
kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke.

Um den Gebietscharakter des Urbanen Ge-
bietes nicht zu gefährden und um potenziel-
le Belästigungen auszuschließen, sind be-
stimmte Modifikationen des festgesetzten 
Urbanen Gebietes notwendig.

Aufgrund des potenziell höheren Störgra-
des / der Immissionsbelastung mit nachteili-
ge Auswirkungen auf die umgebende 
Wohnnutzung (u.a. erhöhtes Verkehrsauf-
kommen), möglichen Beeinträchtigungen 
des Verkehrsflusses, dem üblicherweise er-
höhten Flächenbedarf, den baulichen Anfor-
derungen und der schweren gestalterischen 
Integration sind Tankstellen hier unzulässig. 
Zudem existiert an anderer Stelle im Stadt-
gebiet ein ausreichendes Angebot.

Da Shisha-Bars, Bordelle und Betriebe zur 
Ausübung sexueller Handlungen sowie Lä-
den mit Sexartikel trotz vergleichbarer ne-
gativer städtebaulicher Auswirkungen bau-
planungsrechtlich nicht den Vergnügungs-
stätten zuzuordnen sind, werden diese ge-
sondert ausgeschlossen. Die Gründe ent-
sprechen den Gründen zum Ausschluss der 
Vergnügungsstätten: Beeinträchtigung der 
Wohnnutzung durch nachbarschaftliche 
Konflikte, Verzerrung des Boden- und Miet-
preisgefüges, Funktionsverluste und weitere 
Destabilisierungsprozesse.

Darüber hinaus sind zudem Werbeanlagen, 
welche sich nicht an der Stätte der Leistung 
befinden (Fremdwerbung), innerhalb des 
Plangebietes unzulässig.

Mit dem Ausschluss von Fremdwerbeanla-
gen soll eine Häufung von Werbeanlagen 
im Plangebiet verhindert und damit Beein-

trächtigung bzw. Verunstaltung des Erschei-
nungsbildes des Gebietes vermieden wer-
den.

Fremdwerbeanlagen fügen sich zudem 
nicht wie Eigenwerbung ein. Sie dienen we-
der den ortsansässigen Betrieben, noch sind 
sie für deren Fortbestand erheblich.

Urbanes Gebiet (MU 4)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 
BauNVO

Das ehem. Pförtnerhäuschen des Stadtwer-
ke-Areals soll als Café/Bäcker/kleiner Imbiss 
umgenutzt werden und so den Besuchern 
des Parks und den Bewohnern des Gebietes 
die Möglichkeit bieten, sich mit Getränken 
und Snacks zu versorgen.

Das Gebiet wird daher als Urbanes Gebiet 
(MU 4) festgesetzt.

Im Vergleich zum Urbanen Gebiet (MU 1 - 
MU 3) sind im Urbanen Gebiet (MU 4) aus-
schließlich Einzelhandelsbetriebe unterhalb 
der Schwelle zur Großflächigkeit mit nah-
versorgungsrelevantem Kernsortiment, 
Schank- und Speisewirtschaften sowie 
sonstige Gewerbebetriebe zulässig.

Dem gegenüber sind Wohngebäude, Ge-
schäfts- und Bürogebäude, Anlagen für Ver-
waltungen sowie für kirchliche, kulturelle, 
soziale und gesundheitliche Zwecke sowie 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes im 
Bereich des Urbanen Gebietes (MU 4) unzu-
lässig. Diese sollen zentral im Plangebiet, im 
Bereich des MU 1 - 3 angesiedelt werden. 
Damit wird eine Gliederung nach § 1 Abs. 4 
BauNVO vorgenommen und die Urbanen 
Gebiete zueinander gegliedert, wodurch die 
Zweckbestimmung im Plangebiet gewahrt 
bleibt.

Aufgrund des potenziell höheren Störgra-
des / der Immissionsbelastung mit nachteili-
ge Auswirkungen auf die umgebende 
Wohnnutzung (u.a. erhöhtes Verkehrsauf-
kommen), möglichen Beeinträchtigungen 
des Verkehrsflusses, dem üblicherweise er-
höhten Flächenbedarf, den baulichen Anfor-
derungen und der schweren gestalterischen 
Integration sind Tankstellen grundsätzlich 
unzulässig. Für diese existiert an anderer 
Stelle im Stadtgebiet ein ausreichendes An-
gebot.

Da Shisha-Bars, Bordelle und Betriebe zur 
Ausübung sexueller Handlungen sowie Lä-
den mit Sexartikel trotz vergleichbarer ne-
gativer städtebaulicher Auswirkungen bau-

planungsrechtlich nicht den Vergnügungs-
stätten zuzuordnen sind, werden diese ge-
sondert ausgeschlossen. Die Gründe ent-
sprechen den Gründen zum Ausschluss der 
Vergnügungsstätten: Beeinträchtigung der 
Wohnnutzung durch nachbarschaftliche 
Konflikte, Verzerrung des Boden- und Miet-
preisgefüges, Funktionsverluste und weitere 
Destabilisierungsprozesse.

Darüber hinaus sind zudem Werbeanlagen, 
welche sich nicht an der Stätte der Leistung 
befinden (Fremdwerbung), innerhalb des 
Plangebietes unzulässig.

Mit dem Ausschluss von Fremdwerbeanla-
gen soll eine Häufung von Werbeanlagen 
im Plangebiet verhindert und damit Beein-
trächtigung bzw. Verunstaltung des Erschei-
nungsbildes des Gebietes vermieden wer-
den.

Fremdwerbeanlagen fügen sich zudem 
nicht wie Eigenwerbung ein. Sie dienen we-
der den ortsansässigen Betrieben, noch sind 
sie für deren Fortbestand erheblich.

Bedingte Zulässigkeit

Gem. § 9 Abs. 2 BauGB

Aufgrund der Altlastenverdachtsfläche mit 
der Bezeichnung SB_3954 „ehem. Stahl-
baubetrieb Seibert“ besteht das Erfordernis 
einer zeitlich gestaffelten städtebaulichen 
Entwicklung und Ordnung. 

Die Zulässigkeit von Vorhaben und Nutzun-
gen ist so lange eingeschränkt, bis gutach-
terlich durch einen nach § 18 BBodSchG zu-
gelassenen Sachverständigen mittels einer 
orientierenden Untersuchung entweder der 
Verdacht einer schädlichen Bodenverände-
rung ausgeräumt wird oder durch eine Bo-
densanierungsmaßnahme eine Gefährdung 
empfindlicher Nutzungen ausgeschlossen 
ist. 

Hierbei handelt es sich nicht um eine Bau-
sperre, da der Bedingungseintritt herbeige-
führt werden kann.

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Die Höhenentwicklung baulicher Anlagen 
im Plangebiet wird über die Festsetzung der 
maximalen Gebäudeoberkante exakt gere-
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gelt. Die maximalen Höhen werden dabei 
als üNN-Höhen festgesetzt.

Mit der Festsetzung der Höhe baulicher An-
lagen wird die Höhenentwicklung auf eine 
Maximale begrenzt und so ein relativ ein-
heitliches Erscheinungsbild im 
Planungsgebiet sichergestellt, sowie einer 
Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes 
des Umfeldes entgegengewirkt. Dies ver-
meidet, dass es durch die Realisierung von 
Nicht- Vollgeschossen zu unerwünschten 
Höhenentwicklungen kommt.

Mit der Höhenfestsetzung wird somit eine 
Einheitlichkeit sowohl von Bestand als auch 
geplanter Nutzung gewährleistet. Einer 
gegenüber dem Bestand unverhältnismäßi-
gen überdimensionierten Höhenentwicklung 
wird vorgebeugt.

Im Bereich des Urbanen Gebietes (MU 1 
und MU 2) wird zudem eine Mindest-Ge-
bäudehöhe (GOK

min
) definiert. Dies dient 

dem Lärmschutz aufgrund der unmittelbar 
angrenzenden Autobahn BAB 620. Damit 
fungieren die Gebäude als Lärmriegel und 
schützen die dahinter liegenden zum Park 
orientierten Nutzungen und Freibereiche 
(siehe auch „Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen i. S. d. 
BImSchG).

Die festgesetzten Höhen orientieren sich 
dabei - abgeleitet von dem Bestandsgebäude 
VG II - an dem vorgesehenen städtebauli-
chen Konzept, das vom Gestaltungsbeirat 
der Landeshauptstadt Saarbrücken mitge-
tragen wird.

Für die Festsetzung der Höhe der baulichen 
Anlagen sind gem. § 18 BauNVO eindeuti-
ge Bezugshöhen erforderlich, um die Höhe 
der baulichen Anlagen genau bestimmen zu 
können. Die Bezugshöhen sind der Festset-
zung zu entnehmen.

Durch Photovoltaikmodule / Solarmodule 
inkl. der zum Betrieb erforderlichen Anlagen 
und Bauteile sowie durch andere Betriebs-
anlagen (z. B. Klima-, Lüftungsanlagen) 
kann die zulässige Gebäudeoberkante 
überschritten werden, wenn ein Abstand 
von mind. 1,0 m bis zur Gebäudekante zur 
öffentlichen Grünfläche hin eingehalten 
wird.

Zudem ist eine Überschreitung der festge-
setzten Höhen durch Absturzsicherungen 
der Terrassen zulässig, sofern transparente, 
offene Ausführungen verwendet werden 
bzw. ein Abstand von mind. 1,0 m zur Ge-
bäudekante eingehalten wird. 

Im Bereich des MU 3 darf die festgesetzte 
Höhe innerhalb des Baufensters ausnahms-
weise durch eine maximal 5,00 m hohe 
Lärmschutzwand an der Ost- und Südseite 
des Gebäudes überschritten werden, sofern 
diese gestalterisch eingebunden wird.

Dies gibt den notwendigen Spielraum für 
die Detailplanung.

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl gemäß § 19 Abs. 1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind.

Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-
währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden).

Die Festsetzung einer GRZ von 0,6 im Be-
reich des Urbanen Gebietes (MU 1 - 4) liegt 
unter dem Orientierungswert gemäß § 17 
BauNVO für die bauliche Nutzung dieser 
Gebiete. 

Die Grundflächenzahl darf gemäß BauNVO 
durch die Grundflächen von Garagen und 
Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
und baulichen Anlagen unterhalb der Ge-
ländeoberfläche, durch die das Baugrund-
stück lediglich unterbaut wird, bis zu einer 
GRZ von 0,8 überschritten werden.

Mit der differenzierten Regelung der GRZ 
wird sichergestellt, dass lediglich unterge-
ordnete Nebenanlagen wie Stellplätze bzw. 
Tiefgaragen zu einem höheren Maß der 
baulichen Nutzung führen werden. Unver-
tretbaren Versiegelungen durch Hauptge-
bäude wird damit begegnet, die anteilsmä-
ßige Flächenbegrenzung wird gewahrt.

Die GRZ im bezieht sich dabei ausdrücklich 
auf die gesamte Fläche und nicht auf die 
durch Perlschnur gebildeten Teilflächen.

Bauweise

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.§ 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Grundstücks-
grenzen angeordnet werden.

Die Festsetzung einer abweichenden Bau-
weise mit zulässiger Gebäudelänge über 50 
m und ohne Grenzabstand eröffnet ein ho-
hes Maß an Flexibilität bei der Bemessung 
der Baukörpers, ermöglicht eine zweckmä-
ßige Nutzung des Baugebietes und resul-
tiert zudem aus der bereits bestehenden 
Bebauung innerhalb des Urbanen Gebietes 
(Gebäudelänge ≥ 50 m). Zudem ist so auch 
eine Verbindung der Baukörper des MU 1 
und des MU 2 auf diese Weise möglich, wo-
durch ein Lärmriegel geschaffen wird.

Überbaubare und nicht über-
baubare Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §  23 
BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksfläche durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche definiert und 
damit die Verteilung der baulichen Anlagen 
innerhalb des Plangebietes geregelt.

Die Baugrenze nach § 23 Abs. 3 BauNVO 
umschreibt die überbaubare Fläche, wobei 
die Baugrenze durch Gebäude nicht bzw. 
allenfalls in geringfügigem Maß überschrit-
ten werden darf. Die Baugrenzen orientie-
ren sich an der bestehenden Bebauung so-
wie an der städtebaulichen Konzeption in-
nerhalb der Urbanen Gebiete (MU 1 - 4).

Die Abmessungen der durch die Baugrenzen 
beschriebenen Baufenster wurden dabei so 
gewählt, dass den Bauherren für die späte-
re Realisierung ausreichend Spielraum ver-
bleibt, gleichzeitig aber die im Gestaltungs-
beirat vorgelegte Kubatur und eine umwelt-
gerechte, sparsame und wirtschaftliche 
Grundstücksausnutzung erreicht wird.

Eine Überschreitung der Baugrenzen im Be-
reich des MU 1 durch einen Dachüberstand 
im Attikabereich bis max. 0,80 m ist zuläs-
sig. sofern die Autobahn GmbH der Unter-
schreitung zustimmt Aufgrund der Unter-
schreitung des 10m-Schutzstreifens der 
BAB 620 ist die Überschreitung dabei vorab 
mit der Autobahn GmbH des Bundes abzu-
stimmen.

Treppenanlagen und Erschließungswege 
dürfen ausschließlich innerhalb der 
überbaubaren Grundstücks fläche sowie in 
den dafür vorgesehenen Feldern errichtet 
werden. Die gesonderte Abgrenzung ge-
währleistet, dass diese Felder nicht noch zu-
sätzlich mit Hauptbaukörpern belegt wer-
den, sondern lediglich untergeordnete Bau-
teile entstehen.
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Terrassen dürfen im Bereich des Urbanen 
Gebietes (MU 4) zudem innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche sowie in 
dem dafür vorgesehenen Terrassenfeld er-
richtet werden. Eine feste Überdachung der 
Terrassen ist dabei unzulässig.

Die Errichtung einer Lärmschutzwand ist im 
Bereich des Urbanen Gebietes zulässig.

Damit ist eine zweckmäßige Bebauung der 
Grundstücke mit den erforderlichen 
Nebenanlagen und Einrichtungen sicherge-
stellt, ohne vergrößerte Baufenster für 
Hauptbaukörper ausweisen zu müssen.

Flächen für Nebenanlagen, 
Stellplätze und Garagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sind außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig, sofern sie 
dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet 
gelegenen Grundstücke oder des Baugebie-
tes selbst dienen und seiner Eigenart nicht 
widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 
Abs. 2 BauNVO gelten entsprechend.

Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, so-
weit sie nach Landesrecht in den Abstands-
flächen zulässig sind oder zugelassen wer-
den können (z. B. Stellplätze).

Die Festsetzung von Flächen für Stellplätze 
dient der Ordnung des ruhenden Verkehrs 
durch ein ausreichendes oberirdisches Stell-
platzangebot innerhalb des Plangebietes. 
Parksuchverkehr in der Umgebung wird so-
mit vermieden. Gleichzeitig erfolgt ein spar-
samer Umgang mit Freiflächen, eine über-
mäßige Versiegelung erfolgt nicht.

Stellplätze sind demnach nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen sowie in 
den dafür festgesetzten Flächen zulässig, 
mit folgender Ausnahme: Ebenerdige Fahr-
rad-Abstellanlagen mit maximal 25 Fahrrä-
dern je Standort sind allgemein zulässig. So 
können diese Anlagen später noch in die 
Freianlagenplanung integriert werden.

Die Stellplatzrichtlinie der Landeshaupt-
stadt Saarbrücken ist zu beachten.

Damit ist gewährleistet, das zusammen mit 
der Tiefgarage ausreichend Stellplätze ver-
fügbar sind. 

Flächen für Tiefgaragen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Die Festsetzung der Flächen für Tiefgaragen 
dient der Ordnung des ruhenden Verkehrs 
durch ein ausreichendes unterirdisches 
Stellplatzangebot innerhalb des 
Plangebietes.

Die für die geplante Nutzung erforderlichen 
Stellplätze werden ausschließlich im 
Plangebiet bereitgestellt (u. a. in einer Tief-
garage).

Zudem werden Beeinträchtigungen der be-
reits bestehenden Bebauung in der Nach-
barschaft des Plangebietes vermieden 
(Parksuchverkehr etc.).

Tiefgaragen und Parkgeschosse unter der 
Geländeoberfläche sind demnach nur inner-
halb der überbaubaren Grundstücksflächen 
sowie in den mit „TG“ gekennzeichneten 
Flächen zulässig.

Zufahrten zu Tiefgaragen und Parkgeschos-
sen sind auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig. Zufahrten im 
Bereich der Gärtnerstraße (einschl. deren 
Verlängerung) sind dabei jedoch unzulässig.

Lüftungsschächte und Notausgänge sind 
auch außerhalb der mit „TG“ gekennzeich-
neten Flächen zulässig.

Dies gewährleistet die notwendige Flexibili-
tät und eröffnet geringfügigen Spielraum 
bei der Ausgestaltung und Bauausführung. 

Gleichzeitig wird eine übermäßige Versiege-
lung des Areals durch oberirdische Stellplät-
ze vermieden. Die nicht überbauten Flächen 
sind zu begrünen (u a. Nutzung als Freiflä-
che Kita).

Flächen, die von der Bebauung 
freizuhalten sind bzw. nur ein-
geschränkt zu bebauen sind; 
Hier: Schutzstreifen der unter-
irdischen Versorgungsleitung 
(Fernwärmeleitung)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB

Zur Sicherung der Fernwärmeleitung ist 
beidseits ein Schutzstreifen festgesetzt. 
Baumaßnahmen im Bereich der Versor-
gungsleitungen sind mit dem Versorgungs-
träger abzustimmen. Die Leitung ist umge-
legt worden.

Flächen, die von der Bebau-
ung freizuhalten sind bzw. 
nur eingeschränkt zu bebauen 
sind; Hier: Schutzstreifen der 
unterirdischen Versorgungs-
leitung (Stromleitung der Creos 
Deutschland GmbH)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB

Zur Sicherung der innerhalb des 
Plangebietes befindlichen Stromleitung ist 
beidseits der Leitung ein Schutzstreifen 
festgesetzt.

Die „Anweisung zum Schutz von Erdkabeln 
und Freileitungen“ der Creos Deutschland 
GmbH ist in der jeweilig gültigen Fassung 
zu beachten. Bei allen Tätigkeiten ist immer 
der sichere und störungsfreie Betrieb der 
Anlagen zu gewährleisten.

Besonders zu beachten ist, dass zur Sicher-
heit der Stromversorgung und um eine Ge-
fährdung auf der Baustelle auszuschließen, 
im Schutzstreifenbereich der Stromleitun-
gen Arbeiten nur nach vorheriger Einwei-
sung durch einen Beauftragten der Creos 
Deutschland GmbH ausgeführt werden dür-
fen.

Weitergehende Detailplanungen sind mit 
der Creos Deutschland GmbH abzustim-
men. Die Zustimmung für Arbeiten im Lei-
tungsbereich ist unter Beifügung von Plä-
nen (Lagepläne, Grundrisse, Querprofile 
usw.) rechtzeitig, mindestens jedoch 20 
Werktage vor Beginn der Arbeiten, bei der 
Creos Deutschland GmbH schriftlich zu be-
antragen ist. Die Planunterlagen, die im 
Rahmen der Stellungnahme zum Bebau-
ungsplan vorgelegt wurden, haben eine 
Gültigkeit von max. 6 Monaten. Wurde bis 
dahin keine Einweisung vor Ort durchge-
führt, so ist die Anfrage vor Beginn von Bau-
maßnahmen erneut und unter dem verge-
benen Aktenzeichen zu stellen.

Flächen, die von der Bebauung 
freizuhalten sind bzw. nur ein-
geschränkt zu bebauen sind; 
Hier: Anbauverbotszone der 
BAB 620 sowie 10m-Schutz-
streifen der BAB 620

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB

Gem. § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 FStrG gilt ein re-
gelmäßiges Errichtungsverbot für Hochbau-
ten jeder Art längs der Bundesautobahnen 
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in einer Entfernung bis zu 40 Meter, gemes-
sen vom äußeren befestigten Fahrbahn-
rand.

Nach § 9 Abs. 8 FStrG kann das Fernstra-
ßen-Bundesamt an den Bundesfernstraßen, 
soweit dem Bund die Verwaltung einer Bun-
desfernstraße zusteht, im Einzelfall Ausnah-
men von dem Anbauverbot des § 9 Abs. 1 
FStrG zulassen, wenn die Durchführung der 
Vorschriften im Einzelfall zu einer offenbar 
nicht beabsichtigten Härte führen würde 
und die Abweichung mit den öffentlichen 
Belangen vereinbar ist oder wenn Gründe 
des Wohls der Allgemeinheit die Abwei-
chungen erfordern.

Nach Vorabstimmung mit dem Fernstraßen-
Bundesamt liegen diese Voraussetzungen 
grundsätzlich vor bzw. können künftig er-
füllt oder durch Nebenbestimmungen si-
chergestellt werden. Es handelt sich um ein 
Vorhaben im öffentlichen Interesse. Zudem 
besteht innerhalb der Anbauverbotszone 
bereits eine verdichtete Bebauung und die 
Baugrenze wird nicht weiter in Richtung der 
A620 verschoben.

Eine grundsätzliche Abstimmung des 
Bebauungsplanes mit dem Fernstraßen-
Bundesamt ist demnach erfolgt. Für konkre-
te Bauvorhaben (nachfolgende Ebene) ist 
eine Ausnahmegenehmigung vom Anbau-
verbot nach § 9 Abs. 1 FStrG im Zuge des 
Baugenehmigungsverfahrens zu beantra-
gen.

Grundsätzlich sollte das Boarding-House 
wegen wiederkehrender Instandsetzungs- 
bzw. Unterhaltungsarbeiten und wegen 
möglicher Ausbauabsichten jedoch einen 
Mindestabstand von 10 Metern zur Auto-
bahn nicht unterschreiten.

Ö�entliche Straßenverkehrs-
fläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Die innerhalb des Plangebietes liegende 
Hohenzollernstraße wird als öffentliche 
Straßenverkehrsfläche festgesetzt und da-
mit im Bestand gesichert.

Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung; hier Ver-
kehrsberuhigter Bereich

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Die innerhalb des Plangebietes liegende 
Gärtnerstraße wird als Verkehrsfläche be-

sonderer Zweckbestimmung; hier: Verkehrs-
beruhigter Bereich festgesetzt.

Dabei wird auf eine Aufteilung des 
Straßenraumes per Festsetzung verzichtet, 
um langfristig verkehrsplanerische Opti-
mierungen zu ermöglichen.

Langfristig ist eine Umplanung der Gärtner-
straße vorgesehen (Stichstraße, beidseitiges 
Parken, ...).

Anschluss an Verkehrsflächen; 
hier: Ein- und Ausfahrtbereich 
zur Hohenzollernstraße sowie 
Bereiche ohne Ein- und Aus-
fahrt

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Ein- und Ausfahrten im Bereich der Hohen-
zollernstraße sind ausschließlich an der im 
Plan durch Symbol gekennzeichneten Stelle 
zulässig.

Versorgungsflächen / -anlagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB i. V. m. § 14 
Abs. 2 BauNVO

Mit der Festsetzung soll sichergestellt wer-
den, dass das Plangebiet zukünftig mit 
Elektrizität (z. B. durch eine Trafo-Station) 
versorgt werden kann ohne gesonderte Flä-
chen hierfür festzusetzen.

Unterirdische Versorgungslei-
tungen; hier: Fernwärmeleitung 
(Neuplanung)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Die innerhalb des Plangebiets liegenden 
Fernwärmeleitungen der Stadtwerke Saar-
brücken (Neuplanung) werden als unterirdi-
sche Versorgungsleitungen festgesetzt und 
damit gesichert. Baumaßnahmen im Be-
reich der Versorgungsleitungen bzw. deren 
Umverlegung sind mit dem Versorgungsträ-
ger abzustimmen.

Unterirdische Versorgungslei-
tungen; hier: Stromleitungen 
der Creos Deutschland GmbH

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Die innerhalb des Plangebiets liegenden 
Stromleitungen der Creos Deutschland 
GmbH werden als unterirdische Versor-

gungsleitungen festgesetzt und damit im 
Bestand gesichert.

Unterirdische Versorgungs-
leitungen; hier: Fernwärmelei-
tung der Iqony energies GmbH 
(außer Betrieb)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Die innerhalb des Plangebiets liegenden 
Fernwärmeleitungen der Iqonys energies 
GmbH werden als unterirdische Versor-
gungsleitungen festgesetzt und damit gesi-
chert.

Die Leitungen befinden sich außer Betrieb.

Ö�entliche Grünflächen; hier: 
Parkanlage

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 

Die Flächen an der Ecke Hohenzollernstra-
ße/ Gärtnerstraße werden als öffentliche 
Grünflächen mit der Zweckbestimmung 
Parkanlage festgesetzt und damit im Be-
stand gesichert und vor einer Bebauung be-
wahrt. Die Flächen dienen dem allgemeinen 
Aufenthalt zum Zwecke der Erholung, Frei-
zeitgestaltung und des Kinderspiels. 

Die Anlage von Wegen sowie Geländemo-
dellierungen sind ausschließlich innerhalb 
des nach DIN 18920 zulässigen Abstandes 
zu geschützten und zum Erhalt festgesetz-
ten Bäumen zulässig.

Ebenso ist die Geländemodellierung zur Ak-
tivierung von Retentionsraum zulässig. Dies 
dient den Zielen der Anpassung an ein sich 
veränderndes Klima (vgl. Klimanotstand 
2019 / Ziele ISEK).

Hierbei ist auf eine organische Gestaltung 
zu achten, die sich in die Parkanlage ein-
passt.

Mit der Festsetzung wird die öffentliche Zu-
gänglichkeit gewährleistet.

Flächen für Hochwasserschutz-
anlagen und für die Regelung 
des Wasserabflusses; Hier: 
Flächen für Anlagen zur Rück-
haltung und Versickerung des 
Niederschlagswassers

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 16b BauGB
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Die Festsetzung gewährleistet den Schutz 
der geplanten Nutzungen vor den Aus-
wirkungen von Starkregenereignissen und 
stellt darüber hinaus sicher, dass den um-
liegenden Anliegern kein zusätzliches Risiko 
durch unkontrollierte Überflutungen ent-
steht.

Demnach sind innerhalb der öffentlichen 
Grünfläche Flächen für die Versickerung 
bzw. Zwischenspeicherung von Regenwas-
ser vorgesehen (Retentionssenke).

Gebiete, in denen bei der Er-
richtung baulicher Anlagen 
bestimmte bauliche oder tech-
nische Maßnahmen getro�en 
werden müssen, die der Ver-
meidung oder Verringerung von 
Hochwasserschäden einschließ-
lich Schäden durch Starkregen 
dienen, sowie die Art dieser 
Maßnahmen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB

Das Plangebiet liegt größtenteils in einem 
festgesetzten Überschwemmungsgebiet 
gem. § 76 Abs. 2 WHG und § 79 Abs. 1 
SWG in Verbindung mit § 79 Abs. 2 SWG 
(vgl. nachrichtliche Übernahme gem. § 9 
Abs. 6a BauGB).

Die Tiefgarage ist daher bei Hochwasser als 
durchflutbare Konstruktion auszubilden.

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Zum Schutz potenziell vorkommender pla-
nungsrelevanter Arten (u. a. Fledermäuse, 
Gebäudebrüter, Mauereidechse) innerhalb 
des Plangebietes werden vorsorglich ent-
sprechende, arten schutzrechtlich begründe-
te Maßnahmen festgesetzt.

Mit der Vorgabe der Verwendung insekten-
freundlicher Beleuchtungssysteme wird 
dem Klimaschutz Rechnung getragen. Die 
Maßnahme lässt sich zudem mit der zu er-
wartenden Zunahme von Lichtquellen im 
Planungsraum und der Notwendigkeit zur 
Eindämmung einer weiteren „Lichtver-
schmutzung“ mit beleuchtungsbedingten 
Lockeffekten und Verlusten bei der lokalen 
Insektenfauna begründen.

Darüber hinaus ist innerhalb des 
Plangebietes die Anlage von Stein-/Schot-
tergärten unzulässig, da diese aus ökologi-
scher Sicht äußerst problematisch sind. Zum 
Einen bieten sie Insekten und Kleintieren 
wie Vögeln oder Reptilien kaum Nahrung 
oder einen Unterschlupf. Andererseits erge-
ben sich auch für das Kleinklima negative 
Folgen: Im Sommer heizt sich der Schotter 
stark auf, nachts kühlt er nur langsam wie-
der ab. Flächen, die nicht als Stellplätze, Zu-
fahrten, Terrassen oder Wege benötigt wer-
den, sind daher unversiegelt zu lassen und 
gärtnerisch als Zier- oder Nutzgarten anzu-
legen.

Für die Entfernung der gem. § 1 der Baum-
schutzsatzung der Landeshauptstadt Saar-
brücken geschützten Bäume sind gem. § 7 
Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Die Aus-
wahl der Arten, Pflanzqualitäten und die 
Pflanzstandorte sind im Benehmen mit dem 
STA 67 festzulegen. Vorzugsweise sind Er-
gänzungspflanzungen in den größeren 
Baumlücken des Parkgeländes vorzuneh-
men. Hier sind großkronige und klimaresi-
liente Sorten der einheimischen Arten aus 
der festgesetzten Pflanzliste zu verwenden.

Auf der westlichen Straßenseite der Gärt-
nerstraße sind 5 Spitzahorn der klimaresi-
lienten Sorte „Cleveland“ in der Pflanzqua-
lität Hochstamm 3xv, STU mind. 18 zu 
pflanzen. Sollten hier Parkplätze angelegt 
werden, dann sind offene Baumscheiben 
von mind. 12 m² Größe bei einer Mindest-
breite von 2,5 m vorzusehen. Die Baum-
pflanzgruben sind mind. 1,50 m Tiefe anzu-
legen. 

Mit Gehrechten zu belastende 
Flächen (gr)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Zur Erschließung der öffentlichen Parkfläche 
wird innerhalb des Urbanen Gebietes eine 
Fläche mit einem Gehrecht zugunsten der 
Allgemeinheit belastet.

Mit Geh- und Fahrrechten zu 
belastende Flächen (gr, fr)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Entlang der westlichen Grenze des Gel-
tungsbereichs ist ein Geh- und Fahrrecht als 
Grunddienstbarkeit zugunsten der benach-
barten HTW-Erweiterungsfläche an der Ho-
henzollernstraße gesichert. Dieses sieht 
eine uneingeschränkte Nutzbarkeit eines 

vier Meter breiten Korridors vor, der von der 
Hohenzollernstraße aus nach Norden, bis 
zur Bauflucht der zur Autobahn hin gelege-
nen Giebelwand des geplanten Gebäudes 
(MU 2) führt.

Nutzung erneuerbarer Energien

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB

Durch die Vorgabe der verbindlichen Reali-
sierung von Photovoltaikanlagen auf den 
Dachflächen der Gebäude wird die Ener-
giegewinnung aus solarer Strahlungsener-
gie zugunsten einer nachhaltigen Entwick-
lung des Gebietes sichergestellt und da-
durch zugleich ein Beitrag zum Klimaschutz 
gewährleistet.

Demnach sind innerhalb des Plangebietes 
auf mindestens 50 % der Dachflächen von 
Neubauten oder bei wesentlichen Umbau-
ten von Bestandsgebäuden Photovoltaik-
anlagen zu errichten. Dies gilt auch für die 
Dachflächen sonstiger baulicher Anlagen 
wie Carports, Garagen und Nebengebäude 
mit einer Fläche von jeweils mehr als 30 
m2. Sofern Staffelgeschosse ausgebildet 
werden, gilt diese Vorgabe allein für die 
Staffelgeschosse.

Vorkehrungen zum 
Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne 
des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Zum Schutz vor Verkehrslärm der BAB 620 
ist entlang der nördlichen Grenze des 
Plangebietes (MU 1) ein durchgängiger Ge-
bäuderiegel zu errichten, der spaltfrei an 
das bestehende Gebäude im Westen (MU 2) 
des Plangebietes anschließen muss. Das be-
stehende Gebäude im Westen des 
Geltungsbereiches fungiert im vorliegenden 
Fall ebenfalls als Teil des Gebäuderiegels 
und ist demnach zu erhalten oder durch ein 
Gebäude mit einer identischen Gebäudehö-
he zu ersetzen.

In diesem Zusammenhang wird im Bereich 
des Urbanen Gebietes (MU 1 und MU 2) 
daher auch eine Mindest-Gebäudehöhe 
(GOK

min
) definiert, sodass die Gebäude als 

Lärmriegel fungieren.

Zudem sind zum Schutz vor Verkehrslärm 
die Aufenthaltsräume im Bereich der nördli-
chen Fassadenseiten von MU 1 und MU 2 
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zur lärmabgewandten Seite (Grundriss-
Orientierung in Richtung öffentlicher Park-
fläche) hin vorzusehen.

Darüber hinaus sind bei der Errichtung von 
schutzbedürftigen Gebäuden im Plangebiet 
die Anforderungen an die Luftschalldäm-
mung von Außenbauteilen nach DIN4109-
1, (vgl. aktuelle Ausgabe) zu ermitteln.

Die maßgeblichen Außenlärmpegel im 
Plangebiet für Immissionsorte mit und ohne 
Schlafnutzung sind den entsprechenden 
Plandarstellungen (vgl. Festsetzung Nr. 24) 
zu entnehmen.

Von den aufgeführten maßgeblichen 
Außenlärmpegeln kann abgewichen wer-
den, wenn nachgewiesen wird, dass der 
maßgebliche Außenlärmpegel an einem 
konkreten Punkt der Gebäude demgegen-
über geringer ist.

Wohn- und Schlafräume in Bereichen, in 
denen die nachts zulässigen Geräuschim-
missionen (Orientierungswerte für Verkehrs-
lärm in Beiblatt 1 der DIN 18005) von den 
Verkehrslärmimmissionen überschritten 
werden, sind mit fensterunabhängigen Lüf-
tungseinrichtungen auszurüsten. Diese sind 
bei der Ermittlung der Anforderungen an 
die Luftschalldämmung von Außenbautei-
len mit zu berücksichtigen.

Anpflanzung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Aufgrund der zentralen Lage des 
Plangebietes inmitten des bebauten 
Siedlungskörpers von Alt-Saarbrücken ist 
die hochwertige und qualitätsvolle Ausge-
staltung der Freiräume von besonderer Be-
deutung.

Mit den getroffenen grünordnerischen Fest-
setzungen wird die Entwicklung ökologisch 
hochwertiger Pflanzungen mit Mehrwert für 
das Landschafts- und Stadtbild erzielt und 
der Eingriff in die Natur und Landschaft re-
duziert.

Aus Sicherheitsgründen sind dabei entlang 
der Autobahn ausschließlich niedrig wach-
sende Gehölze, z. B. Zwergsträucher mit 0,5 
Meter oder Kleinsträucher mit einer maxi-
malen Wuchshöhe bis zu 1,5 Meter Höhe, 
zulässig (siehe Plan - PF1).

Die Satzung über die Gestaltung von 
Freiflächen, Stellplatzflächen sowie Flach-

dach- und Fassadenflächen in der Landes-
hauptstadt Saarbrücken (Begrünungssat-
zung BGrüS) ist zu beachten. Die entspre-
chenden Vorgaben wurden in den Bebau-
ungsplan übernommen. 

Sofern der Bebauungsplan von der Satzung 
abweichende Regelungen trifft, gehen die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes der 
Satzung vor.

Erhaltung von Bäumen,  
Sträuchern und sonstigen  
Bepflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

Die erhaltenswerten Bäume innerhalb des 
Plangebietes sind in der Planzeichnung dar-
gestellt.

Darüber hinaus findet sich im Nordwesten 
des Plangebietes, angrenzend an die 
Stellplatzfläche,  ein weiterer 
erhaltenswerter Baum (innerhalb des 
Schutzstreifens der BAB 620). Dieser ist 
nach Möglichkeit zu erhalten und in die Pla-
nung zu integrieren.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LBO und SWG)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V. mit §§ 49-54 Saarlän-
disches Wassergesetz)

Die festgesetzten Maßnahmen der Abwas-
serbeseitigung dienen der ordnungsgemä-
ßen Entwässerung aller Flächen innerhalb 
des Plangebietes. Die Entsorgungsinfra-
struktur ist aufgrund der bestehenden Be-
bauung im Plangebiet bereits grundsätzlich.

Das Plangebiet ist demnach im Trennsystem 
zu entwässern. Das Schmutzwasser wird 
durch Anschluss an den vorhandenen ZKE-
Schmutzwasserkanal und das Nieder-
schlagswasser durch Anschluss an den vor-
handenen ZKE-Regenwasserkanal entsorgt.

Die konkretisierten Planungen / Detailpla-
nungen sind vor der Bauausführung mit der 
ZKE abzustimmen.

Das Niederschlagswasser soll in der Er-
schließungsfläche aufgenommen, gespei-
chert, verdunstet oder gedrosselt an die Ka-
nalisation abgeleitet werden.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit § 85 LBO)

Für Bebauungspläne können gem. § 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 der Saarländi-
schen Landesbauordnung (LBO) gestalteri-
sche Festsetzungen getroffen werden.

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern, werden örtli-
che Bauvorschriften in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Diese Festsetzungen ver-
meiden gestalterische Negativwirkungen 
auf das Stadt- und Landschaftsbild. Das 
Vorhaben fügt sich mit den getroffenen 
Festsetzungen harmonisch in die Umge-
bung ein.

• Werbeanlagen werden nicht generell 
ausgeschlossen. Das Aufstellen von 
Werbeanlagen wird lediglich nach Höhe 
der Werbeanlage und Ausgestaltung 
beschränkt. Dies vermeidet eine domi-
nierende Wirkung von Werbeanlagen 
und gestattet eine angemessene Aus-
stattung des Plangebietes. Auf weitere 
Einschränkungen wird verzichtet, um 
auch den zulässigen Nutzungen zweck-
entsprechende Werbung zuzulassen

• Zur Vermeidung der Beeinträchtigung 
des Stadt- und Landschaftsbildes sind 
technische Dachaufbauten (z. B. Aufzü-
ge, Klimatechnik, etc.) einzuhausen und 
gestalterisch einzubinden bzw. zu be-
grünen, sowie hierdurch deren Funktion 
nicht beeinträchtigt wird.

• Durch die Einhausung bzw. das sichtge-
schützte Aufstellen von Mülltonnen sol-
len nachteilige Auswirkungen auf das 
Stadt- und Landschaftsbild und die 
Umgebungsnutzung vermieden wer-
den.

• Aufgrund der geplanten städtebauli-
chen Konzeption sind Stützmauern 
innerhalb des Plangebietes im Bereich 
der Außenfläche / Freifläche der Kita 
sowie im nördlichen Bereich der 
Tiefgarage in Richtung Autobahn bis zu 
einer maximalen Höhe von 2,50 m 
zulässig. Mauern mit einer Höhe von 
über 1,50 m sind aus optischen 
Gründen zu begrünen.

Das Vorhaben fügt sich mit den getroffenen 
Festsetzungen harmonisch in die Umge-
bung ein.
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Kennzeichnung gem. § 9 Abs. 5 
BauGB

Für das Plangebiet weist das Kataster für 
Altlasten und altlastverdächtige Flächen 
folgenden Eintrag auf:

• SB_3954 „ehem. Stahlbaubetrieb Sei-
bert“. (vgl. Festsetzung Nr. 1.3  bzgl. der 
„Bedingten Zulässigkeit im Bereich der 
Altlastverdachtsfläche gem. § 9 Abs. 2 
BauGB“)

Nachrichtliche Übernahme gem. 
§ 9 Abs. 6a BauGB

Die nachrichtlichen Übernahmen sollen Hin-
weisfunktion für die nachfolgenden Nutzer 
als auch für die Vollzugsebene haben.

Überschwemmungsgebiet (§ 76 
WHG)

Das Plangebiet liegt größtenteils in einem 
festgesetzten Überschwemmungsgebiet 
gem. § 76 Abs. 2 WHG und § 79 Abs. 1 
SWG in Verbindung mit § 79 Abs. 2 SWG.

Ein Retentionsnachweis wurde erstellt. 
Demnach geht kein Retentionsraum ent-
lang der Saar verloren. Vielmehr wird sogar 
ein zusätzlicher Retentionsraum von rd. 
1.842,45 m3 erzeugt. Die Vorgaben sind im 
späteren Baugenehmigungsverfahren im 
Rahmen der Genehmigungsvoraussetzun-
gen nach § 78 Abs. 5 WHG erneut zu prü-
fen.

Im Sinne des Hochwasserschutzes ist von 
keinen Negativfaktoren auszugehen.

Im Rahmen der Objektplanung ist darauf zu 
achten, dass im Hochwasserfall zufließen-
des Wasser nach dem Hochwasserereignis 
in das Gewässer im Freispiegelgefälle oder 
über Pumpeinrichtungen wieder abgeleitet 
werden kann. Alle Bauteile sind auf den 
Überflutungsfall auszulegen.

Risikogebiete außerhalb von Über-
schwemmungsgebieten (gem. § 
78b WHG)

Das Plangebiet liegt größtenteils in einem 
Gebiet, in dem im Sinne des § 74 Abs. 2 Nr. 
1 WHG Extremereignisse denkbar sind, die 
im statistischen Mittel sehr viel seltener als 
alle 100 Jahre auftreten können (Hochwas-
ser mit niedriger Wahrscheinlichkeit - „HQ 
extrem“).

Eine an diese Lage angepasste Bauweise 
gemäß folgender Literatur unter: https://
www.fib-bund.de/Inhalt/Themen/Hochwas-
ser/ ist zu beachten. 
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Abwägung der ö�entlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes die öf-
fentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gerecht abwägen. 
Die Abwägung ist die eigentliche Planungs-
entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr 
städtebauliches Konzept um und entschei-
det sich für die Berücksichtigung bestimm-
ter Interessen und die Zurückstellung der 
dieser Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials 
(siehe „Auswirkungen der Planung“)

• Gewichtung der Belange (siehe „Ge-
wichtung des Abwägungsmaterials“)

• Ausgleich der betroffenen Belange (sie-
he „Fazit“)

• Abwägungsergebnis (siehe „Fazit“)

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen Le-
bensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Planungsgebiet auf 
die Umgebung und von der Umgebung auf 
das Planungsgebiet vermieden werden. 
Dies kann erreicht werden, indem unverein-
bare Nutzungen voneinander getrennt wer-
den.

Die unmittelbare Umgebung ist durch eine 
hohe Nutzungsmischung geprägt:

• Südlich Stadtwerke (Mischbebauung / 
Gewerbe)

• Westlich HTW (Sonderbaufläche)

• Östlich Wohnen (Wohnbaufläche)

• Nördlich Autobahn

Gegenseitige Beeinträchtigungen der Nut-
zungen Wohnen, gemischte Nutzung / HTW 
und des geplanten Urbanen Gebietes (MU)  
sind bisher keine bekannt und auch künftig 
nicht zu erwarten. 

Die Festsetzungen wurden so gewählt, dass 
sich die Nutzungen hinsichtlich Art und 
Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise 
sowie der überbaubaren Grundstücksflä-
chen in die Umgebung und in die direkte 
Nachbarschaft einfügen. Hierdurch wird 
Konfliktfreiheit gewährleistet. Zusätzlich 
schließen die im Bebauungsplan getroffe-
nen Festsetzungen innerhalb des Plange-
bietes jede Form der Nutzung aus, die 
innergebietlich zu Beeinträchtigungen füh-
ren können.

Ein wichtiges Kriterium gesunder Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse ist auch die Berück-
sichtigung ausreichender Abstände gem. 
Landesbauordnung. Die erforderlichen Ab-
standsflächen werden eingehalten. 

Der Bebauungsplan kommt der Forderung, 
dass die Bevölkerung bei der Wahrung der 
Grundbedürfnisse gesunde und sichere 
Wohn- und Arbeitsbedingungen vorfindet, 
nach.

Zur Ermittlung der potenziellen Geräusch-
immissionen wurde zudem ein schalltechni-
sches Gutachten erstellt. Dieses ist zu fol-
gendem Ergebnis gekommen:

Aufgrund der „ermittelten Überschreitun-
gen der zulässigen Geräuschimmissionen 
im Plangebiet sind Schallschutzmaßnahmen 

notwendig. Folgende Schallschutzmaßnah-
men sind grundsätzlich möglich:

• Maßnahmen an der Schallquelle

• Einhalten von Mindestabständen

• Aktive Schallschutzmaßnahmen

• Grundrissorientierung schutzbedürfti-
ger Aufenthaltsräume

• Schallschutzmaßnahmen am Gebäude

Die verschiedenen Maßnahmen (dabei) wie 
folgt bewertet:

Eine Maßnahme an der Schallquelle wäre 
im vorliegenden Fall z. B. eine Reduzierung 
der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 
den betreffenden Straßen, insbesondere der 
A620. Diese würde jedoch keine ausrei-
chende Pegelminderung bewirken.

Die Abstände der Baufenster von den um-
liegenden Straßen könnten erhöht werden, 
dies würde allerdings die nutzbare Fläche 
im Plangebiet stark reduzieren.

Aktive Schallschutzmaßnahmen sind grund-
sätzlich möglich. So könnten die bestehen-
de Lärmschutzwand an der A620 erweitert 
werden. Im Hinblick auf die zulässige Höhe 
der Bebauung im Plangebiet ist eine ausrei-
chende Pegelminderung zumindest in den 
oberen Geschossen der Gebäude im 
Plangebiet aber kaum zu erreichen.

Sinnvoll ist in jedem Fall eine geeignete 
Grundrissgestaltung der geplanten Gebäu-
de. Schlafräume, Therapieräume und Büro-
räume sollten vorzugsweise auf den von der 
A620 als Hauptgeräuschquelle abgewand-
ten Gebäudeseiten angeordnet werden.

Bei der Errichtung von Gebäuden grund-
sätzlich zu beachten ist die Norm DIN 4109 
„Schallschutz im Hochbau“. Durch die Fest-
legung eines mindestens erforderlichen 
Schalldämm-Maßes für die Außenbauteile 
von schutzbedürftigen Räumen wird sicher-
gestellt, dass die von außen in die Räume 
eindringenden Geräusche auf ein akzeptab-
les Maß reduziert werden. Dadurch wird 
eine weitgehend uneingeschränkte Nut-
zung der Wohnräume in Gebäuden auch in 
Bereichen, in denen erhöhte Geräuschim-
missionen vorliegen, die nicht durch andere 
Maßnahmen vermindert werden können, 
ermöglicht.

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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Für das Plangebiet ergeben sich daraus fol-
gende Forderungen:

 - Alle neuen und umgenutzten Gebäude 
mit schutzbedürftigen Nutzungen sind 
hinsichtlich des Schutzes vor Außenlärm 
gemäß den Anforderungen der Norm 
DIN 4019-01:2018-01 auszuführen.

 - Im Fall von Überschreitungen während 
der Nacht sind Wohn- und Schlafräume 
mit fensterunabhängigen Lüftungsein-
richtungen auszustatten, um eine 
Sauerstoffzufuhr bei geschlossenen 
Fenstern zu gewährleisten. Der Maß-
stab für eine solche Maßnahme sollte 
die Überschreitung der Orientierungs-
werte der DIN 18005 sein.

(...)

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 
sollten zudem die Verkehrslärmimmissionen 
auf der südlich des Gebäuderiegels gelege-
nen Freispielfläche und Parkanlage unter-
sucht werden.

Die Berechnung zeigt auf, dass im Bereich 
des geplante Freispielbereichs Immissions-
pegel von unter 57 dB(A) zu erwarten sind. 
Gemäß dem Hinweisblatt „Städtische An-
forderungen an Freispielbereiche von Kin-
derspieleinrichtungen; Lärmvorsorge bei 
hoher Verkehrslärmbelastung“ sind dem-
nach keine Lärmminderungsmaßnahmen 
auszuführen.

Im Bereich der Parkanlage wird ein Immis-
sionspegel von 60 dB(A) weitestgehend 
unterschritten. Aufgrund von seitlichem 
Schalleintrag wird der Orientierungswert 
der DIN 18005-1 in Teilbereichen im Süd-
westen und Nordosten der Parkanlage 
überschritten. Eine Überschreitung des Im-
missionsgrenzwertes der 16. BImSchV 
konnte nicht festgestellt werden.

(In den Tabellen auf Blatt 43 des schalltech-
nischen Gutachtens) werden die (...) ermit-
telten Beurteilungspegel der Geräuschim-
missionen tags und nachts durch die ge-
plante Stellplatznutzung im Plangebiet den 
an den betrachteten Immissionsorten des 
Studentenwohnheims geltenden Orientie-
rungswerten der DIN 18005 Beiblatt 1 
gegenübergestellt.

Die Orientierungswerte werden demnach 
tags um mindestens 13 dB(A) unterschrit-
ten.

Die Orientierungswerte werden nachts 
ebenfalls eingehalten.

Abschnitt 12 des (schalltechnischen) Gut-
achtens enthält einen Festsetzungsvor-
schlag für den Bebauungsplan.“

(Quelle: Schalltechnisches Gutachten zum B-
Plan 113.02.46 „Quartier zwischen Hohenzoll-
ernstraße, Gärtnerstraße und HTW-Gebäude“; 
SGS-TÜV Saar GmbH, Sulzbach; Stand: 
15.12.2023)

Die im schalltechnischen Gutachten defi-
nierten Maßnahmen sind umzusetzen. Da-
mit sind gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse gewährleistet.

Das geplante Vorhaben sieht dabei insbe-
sondere auch eine Grundrissorientierung 
der Gebäude vor. 

Zudem erfolgt durch die Lärmriegel-Bebau-
ung und die Öffnung des Stadtwerkeparks 
auch für die umgebende Wohnbebauung 
eine deutliche Aufwertung des Bereiches.

Auswirkungen auf die Erhaltung, Ge-
staltung und Erneuerung des Stadt- 
und Landschaftsbildes

Mit der geplanten Bebauung wird das Areal 
zwischen Hohenzollernstraße, Gärtnerstra-
ße und HTW-Gelände sinnvoll nachverdich-
tet und eine derzeit untergenutzte, inner-
städtische Fläche wieder einer neuen Nut-
zung zugeführt.

Ein Eingriff in die freie Landschaft findet 
nicht statt.

Das Stadt- und Landschaftsbild wird durch 
die Planung nicht negativ beeinflusst, da 
die Dimensionierung der geplanten Gebäu-
de eine maßvolle Entwicklung ermöglicht.

Das städtebauliche Konzept wurde zusam-
men mit dem Gestaltungsbeirat der Landes-
hauptstadt Saarbrücken optimiert. Das jet-
zige Konzept stellt eine von allen getragene 
Fassung dar.

Eine erheblich dominierende Wirkung 
gegenüber der Bestandssituation ist somit 
nicht zu erwarten, auch aufgrund der ge-
planten Bebauung in der Nachbarschaft.

Durch die zukunftsfähige Entwicklung des 
Plangebietes und durch die städtebaulich 
hochwertige architektonische und gestalte-
rische Konzeption des geplanten Vorha-
bens, wird das Stadt- und Erscheinungsbild 
des Gebietes und direkten Umfeldes städte-
baulich und gestalterisch aufgewertet.

Zudem wird die im Quartier befindliche 
Parkanlage im Rahmen der Entwicklung des 

Gebietes aufgewertet und der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht.

Die weiteren Begrünungen im Plangebiet 
(Begrünung der Flachdächer, Eingrünung 
Stellplätze, ...) tragen ebenfalls dazu bei, 
dass keine negativen Auswirkungen auf das 
Stadtbild entstehen.

Somit geht keine Beeinträchtigung des 
Stadtbildes einher.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Bei der Planung handelt es sich um die Ent-
wicklung einer derzeit untergenutzten, mit 
Ausnahme der Parkanlage überwiegend 
versiegelten, innerstädtischen Poten-
zialfläche.

Die Parkanlage wird im Rahmen der Ent-
wicklung / Neugestaltung des ehem. Stadt-
werkeareals samt der bestehenden Bäume 
erhalten.

Resultierend aus der innerstädtischen Lage, 
der unmittelbaren Lage entlang der stark 
befahrenen BAB 620 als auch der gewerbli-
chen Nutzungen im Umfeld, weist das 
Plangebiet bereits eine hohe Vorbelastung 
auf.

Aufgrund der bestehenden Vorbelastungen 
sind die Lebensraumstrukturen des Plange-
bietes und der näheren Umgebung einge-
schränkt, sodass der Geltungsbereich größ-
tenteils aktuell nur eine geringe ökologi-
sche Wertigkeit für Tiere und Pflanzen be-
sitzt. Lediglich das Parkareal besitzt eine 
Bedeutung als essenzielles Jagdhabitat für 
synanthrope Arten, welches jedoch von der 
aktuellen Planung nicht betroffen ist, da die 
Parkfläche samt Baumbestand erhalten 
werden soll.

Das Gebiet hat nach derzeitigem Kenntnis-
stand über den beschriebenen Bestand hin-
aus keine besondere naturschutzfachliche 
oder ökologische Bedeutung. Von dem 
Planvorhaben sind keine gesetzlich ge-
schützten Biotope, FFH-Lebensraumtypen 
und bestandsgefährdeten Biotoptypen oder 
Tier- und Pflanzenarten betroffen. Es kom-
men ebenfalls keine Tier- oder Pflanzenar-
ten mit Ausnahme der untersuchten Tier- 
und Pflanzenarten mit besonderem Schutz-
status vor, sodass der geplanten Nutzungen 
auch keine artenschutzrechtlichen Belange 
entgegenstehen. Nachteilige Auswirkungen 
auf Tiere und Pflanzen sind bei Einhaltung 
der zeitlichen Eingriffsbeschränkungen und 
sonstigen Vorgaben nach derzeitigem 
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Kenntnisstand nicht zu erwarten. Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung sind 
nicht betroffen.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes / Starkregen

Das Plangebiet liegt größtenteils in einem 
festgesetzten Überschwemmungsgebiet 
gem. § 76 Abs. 2 WHG und § 79 Abs. 1 
SWG in Verbindung mit § 79 Abs. 2 SWG.

Das Ingenieurbüro plan ° D wurde daher 
beauftragt, eine entsprechende Retentions-
raumbetrachtung durchzuführen. Diese ist 
zu dem Ergebnis gekommen, dass kein Re-
tentionsraum entlang der Saar verloren 
geht.

Vielmehr wird sogar ein zusätzlicher Reten-
tionsraum von rd. 1.842,45 m3 erzeugt. Im 
Sinne des Hochwasserschutzes ist von kei-
nen Negativfaktoren auszugehen.

Es kommt somit zu keiner signifikanten Ver-
schlechterung der Hochwasserlage für Drit-
te sowie zu keiner signifikanten Verschlech-
terung des Abflusses und der Wasserspie-
gellagen und die Retentionsraumbilanz ist 
positiv. 

Im Rahmen der Objektplanung ist darauf zu 
achten, dass im Hochwasserfall zufließen-
des Wasser nach dem Hochwasserereignis 
in das Gewässer im Freispiegelgefälle oder 
über Pumpeinrichtungen wieder abgeleitet 
werden kann. Alle Bauteile sind auf den 
Überflutungsfall auszulegen.

Dies ist insbesondere im Bereich von beson-
ders schutzbedürftigen Nutzungen - wie der 
vorgesehenen Kita - zu beachten.

Die Vorgaben werden im späteren Bauge-
nehmigungsverfahren im Rahmen der Ge-
nehmigungsvoraussetzungen nach § 78 
Abs. 5 WHG geprüft.

Die Errichtung des Boarding-Houses mit der 
Kita ist gemäß städtebaulichem Konzept 
hochwasserangepasst vorgesehen.

Darüber hinaus liegt das Plangebiet größ-
tenteils in einem Gebiet, in dem im Sinne 
des § 74 Abs. 2 Nr. 1 WHG Extremereignis-
se denkbar sind, die im statistischen Mittel 
sehr viel seltener als alle 100 Jahre auftre-
ten können (Hochwasser mit niedriger 
Wahrscheinlichkeit - „HQ extrem“).

Eine an diese Lage angepasste Bauweise 
gemäß folgender Literatur unter: https://

www.fib-bund.de/Inhalt/Themen/Hochwas-
ser/ ist zu beachten. 

In Anbetracht der klimatischen Veränderun-
gen wird zudem vorsorglich darauf hinge-
wiesen, dass Oberflächenabflüsse (auf-
grund von Starkregenereignissen) einem 
kontrollierten Abfluss zugeführt werden 
müssen. Den umliegenden Anliegern darf 
kein zusätzliches Risiko durch unkontrollier-
te Überflutungen entstehen. Gemäß § 5 
Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des 
ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, 
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nach-
teiligen Hochwasserfolgen und zur Scha-
densminderung zu treffen. Die mögliche Be-
troffenheit und Vorbeugemaßnahmen zur 
Vermeidung von Schäden und zur Minimie-
rung von Risiken können mit dem Zentralen 
Kommunalen Entsorgungsbetrieb (ZKE)  ab-
gestimmt werden.

Insofern kann davon ausgegangen werden, 
dass die Belange des Hochwasserschutzes 
einschl. der Starkregenvorsorge durch das 
Vorhaben nicht negativ beeinträchtigt wer-
den.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs

Der durch die Realisierung des Projektes 
entstehende Verkehr (Zu- und Abfahrtsver-
kehr durch Bewohner des Studierenden-
wohnheims und des Boardings-Houses so-
wie durch Personal und Eltern der KiTa) 
kann von der Hohenzollernstraße als Sam-
melstraße aufgenommen werden.

Der ruhende Verkehr wird komplett auf dem 
Grundstück - u. a. in einer Tiefgarage - ge-
ordnet. Dies trägt dazu bei, dass ruhender 
Verkehr und Parksuchverkehr auf den an-
grenzenden Straßen des Plangebietes ver-
mieden wird.

Es ist davon auszugehen, dass die Belange 
des Verkehrs durch die vorliegende Planung 
nicht erheblich negativ beeinträchtigt wer-
den. Die Erschließung ist gewährleistet.

Auswirkungen auf die Belange der 
Ver- und Entsorgung

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den ausreichend berücksichtigt. Die not-
wendige Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
und Anschlusspunkte sind aufgrund der be-
stehenden Bebauung innerhalb des Plange-
bietes bereits grundsätzlich vorhanden. 

Unter Beachtung der Kapazitäten und ge-
troffenen Festsetzungen ist die Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur ordnungsgemäß 
sichergestellt.

Auswirkungen auf Belange des Kli-
mas, sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden

Das Grundstück ist derzeit bereits teilweise 
versiegelt. Durch das geplante Vorhaben 
findet insgesamt zwar eine Nachverdich-
tung statt, wodurch auch eine zusätzliche 
Versiegelung stattfindet. Durch die Inan-
spruchnahme des im Siedlungsbestand vor-
handenen Potenzials, die Erhaltung der prä-
genden Grünstrukturen der Parkanlage, die 
verpflichtende Begrünung (u. a. Dach- und 
Fassadenbegrünung, Stellplatzeingrünung) 
und in Anbetracht der eher geringen Größe 
des Plangebietes sind negative Auswirkun-
gen auf die Belange des Klimas insgesamt 
jedoch nicht zu erwarten.

Um den Belangen des Klimaschutzes Rech-
nung zu tragen, wurden zudem Festsetzun-
gen im Bebauungsplan vorgesehen, die ins-
besondere auch im Hinblick auf den Klima-
wandel angemessen sind (u. a. verpflichten-
de Installation von Photovoltaikanlagen). 
Durch Nachverdichtung in den Randberei-
chen auf überwiegend bereits heute versie-
gelten Flächen i. V. m. dem Erhalt der Park-
anlage wird dem Kriterium „sparsamer Um-
gang mit Grund und Boden“ in vollem Um-
fang Rechnung getragen.

Auswirkungen auf die Ergebnisse 
eines von der Landeshauptstadt be-
schlossenen Stadtteilentwicklungs-
konzeptes

Ein Ziel des Stadtteilentwicklungskonzepts 
für den Stadtteil Alt-Saarbrücken aus dem 
Jahre 2011 ist neben der städtebaulichen 
Entwicklung des Areals zwischen Hohen-
zollernstraße, Gärtnerstraße und HTW-Ge-
lände auch die Öffnung der Parkanlage für 
die Öffentlichkeit sowie die bessere Vernet-
zung der Grünflächen (Spielplatz im Osten 
und HTW-Campusallee im Westen).

Insofern wird den Belangen dieses Entwick-
lungskonzeptes mit der Aufstellung des 
Bebauungsplanes Rechnung getragen.

In dem derzeit in Erarbeitung befindlichen 
integrierten städtebaulichen Entwicklungs-
konzept (ISEK) „Alt-Saarbrücken Tallage“ 
ist die Öffnung / Gestaltung des Stadtwer-
keareals ebenfalls als Teil des Maßnahmen-
konzeptes vorgesehen. Der Stadtrat hat das 



 B-Plan „Zwischen Hohenzollern-, Gärtnerstraße und HTW-Gelände“ 29 www.kernplan.de

ISEK in seiner Sitzung am 12. Dezember 
2023 beschlossen. 

Auswirkungen auf private Belange

Es sind keine erheblich negativen Auswir-
kungen der Planung auf private Belange be-
kannt.

Die bauplanungs- und bauordnungsrechtli-
chen Vorgaben werden eingehalten.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

• Neuordnung des Areals zwischen Ho-
henzollernstraße, Gärtnerstraße und 
HTW-Gelände und langfristige Siche-
rung der bestehenden Parkanlage; zu-
gleich wird die Parkanlage erstmals der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht

• Nachverdichtung im Sinne der Innen- 
vor Außenentwicklung, sparsamer Um-
gang mit Grund und Boden

• Deckung des dringenden Bedarfs an 
Studierendenwohnungen und einer 
Kinderbetreuungseinrichtung

• Die Neubebauung fügt sich harmonisch 
in die Umgebung ein; Störungen und 
Beeinträchtigungen der Planung auf die 
Umgebungsnutzung können ausge-
schlossen werden; ebenso verhält es 
sich umgekehrt

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hochwasserschutzes bei 
entsprechendem Retentionsraumaus-
gleich

• Keine negativen Auswirkungen auf das 
Stadt- und Landschaftsbild

• Geringer Erschließungsaufwand: Infra-
struktur ist weitestgehend vorhanden 

• Keine erheblichen negativen Auswir-
kungen auf die Belange des Verkehrs, 
Ordnung des ruhenden Verkehrs auf 
dem Grundstück

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung des Bebauungspla-
nes sprechen.

Fazit

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs-
planes wurden die zu beachtenden Belange 
in ihrer Gesamtheit untereinander und 
gegeneinander abgewogen. Aufgrund der 
genannten Argumente, die für die Planung 
sprechen, kommt die Landeshauptstadt zu 
dem Ergebnis, das Planvorhaben umzuset-
zen.


